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Stadt Bergisch Gladbach
 

Datum

06.03.2026
Ausschussbetreuender Fachbereich

Zentrales Beschwerdemanagement
Sachbearbeitung

Dilara Öztürk
Telefon-Nr.
02202-142667

Tag und Beginn der Sitzung

Donnerstag, 26.03.2026, 17:00 Uhr

 

Einladung

zur 1. Sitzung des Ausschusses für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW der 
Stadt Bergisch Gladbach in der elften Wahlperiode

Sitzungsort

Ratssaal des Rathauses Bensberg, Wilhelm-Wagener-Platz 1, 51429 Bergisch Gladbach

Sollten Sie an der Sitzung nicht teilnehmen können, verständigen Sie bitte Frau Öztürk, Tel. 02202-142667

Tagesordnung

Ö Öffentlicher Teil

1 Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender Ausschussmitglieder, Feststellung der 
ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit

  
2 Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung - öffentlicher Teil
  
3 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des Ausschusses 

für Anregungen und Beschwerden vom 10.07.2025 - öffentlicher Teil -
Vorlage: 0135/2026

  
4 Mitteilungen der/des Ausschussvorsitzenden
  
5 Mitteilungen des Bürgermeisters
  
6 Anregung vom 20.03.2025 Beschwerde gegen geplante Quartierentwicklung 

Odenthaler Straße 153
Vorlage: 0792/2025

  
7 Anregung vom 08.10.2025 zur Errichtung einer Schulstraße am 

Pannenberg/Flachsberg
Vorlage: 0130/2026

  
8 Anregung vom 16.11.2025 zur Errichtung eines dauerhaften Festplatzes auf dem 

Zandersgelände
Vorlage: 0131/2026
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9 Anregung vom 28.11.2025 zur Einrichtung einer Tempo-30 Zone auf der Dellbrücker
Straße
Vorlage: 0124/2026

  
10 Anregung vom 06.01.2026 zur Verkehrssituation in Frankenforst, 

Buchenallee/Parkstraße
Vorlage: 0128/2026

  
11 Anregung vom 12.01.2026 zur Verbesserung der Verkehrssicherheit der GGS/OGS 

Moitzfeld
Vorlage: 0132/2026

  
12 Anregung vom 28.01.2026 zur Einrichtung einer Schulstraße GGS Bensberg

Vorlage: 0121/2026
  
13 Anregung vom 03.02.2026 zur Änderung der Reinigungsklasse der Lortzingstraße

Vorlage: 0127/2026
  
14 Anregung vom 03.02.2026 zur Bekanntgabe der Mobilen Verkehrsüberwachung

Vorlage: 0126/2026
  
15 Anregung vom 03.02.2026 zur Änderung des Straßennamens "Wulfshof" in "Im 

Birkerbusch"
Vorlage: 0120/2026

  
16 Anregung vom 05.02.2026 Änderung des Namens Hindenburgplatz in den Namen 

Deutscher Platz
Vorlage: 0125/2026

  
17 Anregung vom 07.02.2026 zur Parksituation in der Straße Im Kleefeld

Vorlage: 0129/2026
  
18 Anregung vom 16.02.2026 zum Spielplatz auf dem Beit-Jala-Platz

Vorlage: 0154/2026
  
19 Anregung vom 17.02.2026 Verkehrssituation an der Einmündung Schmidt-Blegge-

Straße/Dellbrücker Straße
Vorlage: 0160/2026

  
20 Jahresbericht des Zentralen Beschwerdemanagements über Bürgeranliegen 2025

Vorlage: 0133/2026
  
21 Anträge der Fraktionen
  
22 Anfragen der Ausschussmitglieder
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N Nicht öffentlicher Teil

1 Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung - nicht öffentlicher Teil
  
2 Mitteilungen der/des Ausschussvorsitzenden
  
3 Mitteilungen des Bürgermeisters
  
3.1 Mitteilung des Bürgermeisters - nichtöffentlicher Teil -;

hier: Mitteilungen über Namen und Anschriften der Petenten für die Sitzung des 
Ausschusses für Anregungen und Beschwerden am 26.03.2026

Vorlage: 0161/2026
  
4 Anträge der Fraktionen
  
5 Anfragen der Ausschussmitglieder
  

 
 
 
 
 
 
 
 
gez.
Dirk Steinbüchel
Vorsitzender
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Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federführender Fachbereich
Zentrales Beschwerdemanagement
 
 

Mitteilungsvorlage Drucksachen-Nr. 0433/2025

öffentlich
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung

Ausschuss für Anregungen und Beschwerden 
gem. § 24 GO NRW

26.03.2026 zur Kenntnis

 

Tagesordnungspunkt

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des 
Ausschusses für Anregungen und Beschwerden vom 10.07.2025     
- öffentlicher Teil -

Inhalt der Mitteilung:
 
Eine Berichterstattung zu den Punkten 1 – 5 erübrigt sich.
 
6. Anregung vom 10.02.2025 "Verkehrskontrolle Taubenstraße"
 
 
 
 
 

 

 
Die beschlossenen Einbauten zur Verengung bzw. Verschwenkung der Fahrbahn wurden
zwischenzeitlich geplant und mit der Polizei sowie dem zuständigen Baulastträger
abgestimmt. Die verkehrsrechtliche Anordnung ist erfolgt.
Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten der Verkehrstechnik und
ist zeitnah vorgesehen.
Sofern die Maßnahme zum Zeitpunkt der Ausschusssitzung noch nicht abgeschlossen
sein sollte, befindet sie sich bereits in der konkreten Umsetzungsvorbereitung.
 
In Abstimmung mit Polizei und Baulastträger wird die zusätzliche Anbringung von „Tempo
30“-Markierungen derzeit als nicht erforderlich angesehen. Von einer entsprechenden
verkehrsrechtlichen Anordnung wird daher abgesehen. Zunächst soll die Wirkung der
beschlossenen baulichen Maßnahmen beobachtet und bewertet werden.
 
Über die betrieblichen Erkenntnisse sowie etwaigen weiteren Handlungsbedarf wird nach
einer angemessenen Beobachtungsphase berichtet.
 
 
 
 

Ö  3Ö  3
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 7. Anregung vom 11.02.2025 zur Parkregelung in der Forststraße
 
 
 
 

 

 
Die gemäß Beschluss vorgesehene Beschilderung eines eingeschränkten Haltverbots im 

Kurvenbereich der Forststraße wurde zwischenzeitlich angebracht.

Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

 

 8. Anregung vom 16.02.2025 zur Thematik Anmietung Geflüchtetenunterkunft
____________________________________________________________________

 
Der Beschluss des Ausschusses wurde den Petenten mitgeteilt, das Verfahren zur 
Anregung abgeschlossen.

 

9.        Anregung vom 27.02.2025 zum Thema "Örtlicher Wahlkampf"

           ____________________________________________________________________
 

Der Beschluss des Ausschusses wurde den Petenten mitgeteilt, das Verfahren zur 
Anregung abgeschlossen.

 
 
10.     Anregung vom 20.03.2025 "Bezahlbarer Wohnraum und klimagerechte
          Stadtentwicklung"
          ____________________________________________________________________

 
Der Beschluss des Ausschusses wurde den Petenten mitgeteilt, das Verfahren zur 
Anregung abgeschlossen.
 

 
11.     Anregung vom 21.03.2025 "Verbesserung der Gebäudesicherung der GGS 
          Kippekausen"
          ____________________________________________________________________
 

In Umsetzung des Beschlusses wurde die technische Prüfung der baulichen
Gegebenheiten durch die Stadt Bergisch Gladbach bereits durchgeführt.
In den Kalenderwochen 11 und 12 erstellt die beauftragte Fachfirma einen
sogenannten Bebohrungsplan. Dieser dient als Grundlage für die weiteren
Ausführungsarbeiten.

 
Parallel hierzu wurden Angebote zur Installation einer Einbruchmeldeanlage (EMA)
eingeholt und fachlich geprüft. Nach Abschluss der Angebotsprüfung wurde die Firma
mit der Installation der Alarmanlage beauftragt. Derzeit laufen die vorbereitenden
Maßnahmen zur Umsetzung.

 
Die Anbindung der Alarmanlage erfolgt über die vorhandene Netzwerkstruktur der
Schule. Die geplante Verkabelung wurde im Vorfeld mit der zuständigen Schul-IT
abgestimmt. Aus technischer Sicht bestehen gegen die Umsetzung keine Bedenken.

 
Nach Fertigstellung des Bebohrungsplans werden vorsorglich Schadstoffproben
entnommen. In Abhängigkeit vom Ergebnis dieser Untersuchung kann die Installation
der Einbruchmeldeanlage anschließend erfolgen.
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 12.    Anregung vom 27.03.2025 "freie Hotspots in Bergisch Gladbach"
          ____________________________________________________________________
 

Die Wirtschaftsförderung befindet sich hierzu in einem konstruktiven Austausch mit
dem Telekommunikationsunternehmen NetCologne. Im Rahmen der Gespräche
werden sowohl die technische Versorgungssituation im öffentlichen Raum als auch
mögliche Perspektiven für einen Ausbau freier WLAN-Angebote beleuchtet.

 
Eine konkrete Umsetzungsplanung besteht derzeit noch nicht.
Hintergrund sind insbesondere infrastrukturelle, organisatorische sowie finanzielle
Rahmenbedingungen, die im weiteren Verlauf zu bewerten sind.

 
 
 13.   Anregung vom 29.04.2025 zum Aufstellen einer Straßenlaterne am Fußweg
         zwischen Weizenfeld und An der Engelsfuhr
         ____________________________________________________________________
 

Die Anregung wurde gemäß Beschluss an den zuständigen Fachausschuss zur
fachlichen Prüfung verwiesen.
Im Ergebnis der Prüfung wurde beschlossen, entlang des genannten Fußweges zwei
Beleuchtungsmasten mit solarbetriebenen LED-Leuchten zu errichten.
Die entsprechenden Beleuchtungselemente wurden zwischenzeitlich bestellt. Seitens
des Herstellers kam es jedoch zu Lieferverzögerungen.
Nach Lieferung der Bauteile erfolgt die zeitnahe Montage und Inbetriebnahme der
Beleuchtungsanlage.

 
 
 14.   Anregung vom 05.05.2025 zum Supermarkt in Herkenrath
         ____________________________________________________________________
 

Der Beschluss des Ausschusses wurde den Petenten mitgeteilt, das Verfahren zur 
Anregung abgeschlossen.

 
15.    Anregung vom 22.05.2025 zur Verwendung von Einfacher Sprache in der
         Verwaltung
         ____________________________________________________________________
 

Der Beschluss des Ausschusses wurde den Petenten mitgeteilt, das Verfahren zur 
Anregung abgeschlossen.

 
 16.    Anregung vom 25.05.2025 und 03.06.2025 zur Benennung eines Platzes auf dem
          Zanders-Gelände
          ____________________________________________________________________
 

Der Beschluss des Ausschusses wurde den Petenten mitgeteilt, das Verfahren zur 
Anregung abgeschlossen.
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Ausschussbetreuender Bereich

Zentrales Beschwerdemanagement

 

Drucksachen-Nr.

0792/2025

öffentlich

Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW
Sitzung am 26.03.2026

 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW

Antragstellerin / Antragsteller

Name und Anschrift werden hier aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht veröffentlicht.
 

Tagesordnungspunkt

Anregung vom 20.03.2025 Beschwerde gegen geplante 
Quartierentwicklung Odenthaler Straße 153

 

Beschlussvorschlag:
 
Die Beschwerde der Petenten wird zurückgewiesen. Das Verfahren wird im Ausschuss für 
Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 GO NRW abgeschlossen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ö  6Ö  6
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Stellungnahme der Verwaltung:
 
Die Anregung war bereits Gegenstand der Sitzung des Ausschusses für Anregungen und
Beschwerden am 10.07.2025 (Drucksachennummer 0269/2025). 
 
Auszug aus der damaligen Vorlage:
Die Anregung behandelt das Bauvorhaben auf den aktuell noch mit einem Autohaus
bebauten Grundstücken Odenthaler Straße 153. Die Vorhabenträgerin sieht vor, auf dem
ehemaligen Gelände des Autohauses an der Odenthaler Straße eine Wohnbebauung mit
einem Anteil an gefördertem Wohnungsbau und einer Großtagespflege für Kinder aus dem
neu entstehenden Quartier zu errichten.
 
In Gesprächen der Vorhabenträgerin mit der Stadtplanung und der Bauaufsicht der Stadt
Bergisch Gladbach wurde ein Bebauungskonzept erarbeitet. Für eine beschleunigte
Wohnbaulandmobilisierung im Innenbereich hat die Verwaltung vorgeschlagen, die
Genehmigung nach § 34 BauGB zu erteilen. Die Bauaufsicht teilt die Auffassung, dass eine
planungsrechtliche Genehmigung für die Bebauung möglich erscheint und war an den
bisherigen Abstimmungen beteiligt. Die Umsetzung der städtebaulichen Anforderungen
können über einen städtebaulichen Vertrag rechtlich hinreichend sichergestellt werden.
Somit wäre auch aus Sicht der Verwaltung ein Planungsbedürfnis nicht gegeben, sodass auf
die Aufstellung eines Bebauungsplans verzichtet werden kann.
Sollte die Vorhabenträgerin jedoch einen Bauantrag einreichen, dessen Vorhaben von den
zugesicherten Inhalten des städtebaulichen Vertrages abweicht, besteht weiterhin die
Möglichkeit für diesen Bereich ein Bebauungsplan aufzustellen.
In der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Planungsausschusses am 13.03.25 wurde über
die Vorgehensweise zum Bebauungsprojekt an der Odenthaler Straße 153 einstimmig
positiv abgestimmt.
 
Nach der damaligen Vertagung des Beschlusses im Ausschuss für Anregungen und
Beschwerden haben auf Seiten der Verwaltung wie auch auf Seiten des Investors die
Gespräche mit den Petenten bzw. den Anliegern wie geplant stattgefunden:
 
Die Vorhabenträgerin hatte sich mit den betroffenen Personen in Verbindung gesetzt, um
das Vorhaben zu erläutern und sich über Anregungen und Bedenken austauschen. In
respektvoller Atmosphäre wurde die Sachlage erörtert. Seitens der Verwaltung wurden
weitere Unterlagen zugesagt und zugesendet. Auch wurde der Investor über die Inhalte des
Gespräches von der Verwaltung informiert.
 
Bis zum Tage der Drucklegung wurde noch kein Bauantrag seitens des Investors
eingereicht. Sollte dieser eingereicht und positiv beschieden werden, steht den Betroffenen
der Rechtsweg offen.
 
Ein mögliches Verfahren betreffend die Aufstellung eines Bebauungsplanes wurde bereits im
Rahmen des Stadtentwicklungs- und Planungsausschusses vom 13.03.2025 besprochen
und im Ergebnis auf ein solches verzichtet.
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Ausschussbetreuender Bereich 
Zentrales Beschwerdemanagement 

 

Drucksachen-Nr.  

0269/2025 

öffentlich 

Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW  
Sitzung am 10.07.2025 

 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW  

Antragstellerin / Antragsteller 

 
Name und Anschrift werden aus datenschutzrechtlichen Gründen 
hier nicht veröffentlicht. 

Tagesordnungspunkt 

Anregung vom 20.03.2025 Beschwerde gegen geplante 
Quartierentwicklung Odenthaler Straße 153 

Ö  6Ö  6
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss beschließt, die Beratung und Entscheidung über die Anregung in die nächste 
Sitzung zu vertagen. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Anregung behandelt das Bauvorhaben auf den aktuell noch mit einem Autohaus 
bebauten Grundstücken Odenthaler Straße 153. Die Vorhabenträgerin sieht vor, auf dem 
ehemaligen Gelände des Autohauses an der Odenthaler Straße eine Wohnbebauung mit 
einem Anteil an gefördertem Wohnungsbau und einer Großtagespflege für Kinder aus dem 
neu entstehenden Quartier zu errichten. 
 
In Gesprächen der Vorhabenträgerin mit der Stadtplanung und der Bauaufsicht der Stadt 
Bergisch Gladbach wurde ein Bebauungskonzept erarbeitet. Für eine beschleunigte 
Wohnbaulandmobilisierung im Innenbereich hat die Verwaltung vorgeschlagen, die 
Genehmigung nach § 34 BauGB zu erteilen. Die Bauaufsicht teilt die Auffassung, dass eine 
planungsrechtliche Genehmigung für die Bebauung möglich erscheint und war an den 
bisherigen Abstimmungen beteiligt. Die Umsetzung der städtebaulichen Anforderungen 
können über einen städtebaulichen Vertrag rechtlich hinreichend sichergestellt werden. 
Somit wäre auch aus Sicht der Verwaltung ein Planungsbedürfnis nicht gegeben, sodass auf 
die Aufstellung eines Bebauungsplans verzichtet werden kann. 
Sollte die Vorhabenträgerin jedoch einen Bauantrag einreichen, dessen Vorhaben von den 
zugesicherten Inhalten des städtebaulichen Vertrages abweicht, besteht weiterhin die 
Möglichkeit für diesen Bereich ein Bebauungsplan aufzustellen. 
In der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Planungsausschusses am 13.03.25 wurde über 
die Vorgehensweise zum Bebauungsprojekt an der Odenthaler Straße 153 einstimmig 
positiv abgestimmt. 
 
Der AAB hat vertagt. Gespräche haben wie gewünscht stattgefunden: 
 
Der Anregung des AAB, Kontakt zu den Petenten aufzunehmen, wurde gefolgt. Es hat ein 
Gespräch der Stadtplanung mit den Nachbarn vor Ort stattgefunden. In respektvoller 
Atmosphäre wurde die Sachlage erörtert. Seitens der Verwaltung wurden weitere Unterlagen 
zugesagt und zugesendet. Auch wurde der Investor über die Inhalte des Gespräches 
informiert.  
  
Ein Verfahren bzgl. Bebauungsplanes wurde bereits im Rahmen des Stadtentwicklungs- und 
Planungsausschusses vom 13.03.2025 besprochen und auf ein solches verzichtet. 
 
Der Nachbarschaft steht der Rechtsweg offen. 
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       Tischvorlage zu TOP Ö 11 

 

Rat der Stadt Bergisch Gladbach 
FB 9 Anregungen und Beschwerde 
Postfach 20 09 20 
 
51439 Bergisch Gladbach 
 
 
Geplantes „Wohnquartier Odenthaler Straße“, Bergisch Gladbach 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
heute möchte ich, als betroffene Anwohnerin, eine Beschwerde an den „Ausschuss für 
Anregungen und Beschwerden“ in Zusammenhang mit der geplanten Bebauung des 
hinteren Teils des o.g. Bauvorhabens / Grundstücks (ehemaliges Lüttgen Grundstück) 
stellen. 
 
Diese Beschwerde beinhaltet nachfolgende Punkte: 
 
- Artenschutz 
 
Der hintere Bereich des Grundstückes ist Lebens- und Jagdraum vieler Tiere. 
Eines dieser Tiere ist die Fledermaus. Laut Bundesartenschutzverordnung sind Fledermäuse 
und deren Quartiere gesetzlich geschützt. 
 
Leider liegt mir bezüglich meiner Anfrage, ob eine Artenschutzprüfung (ASP) durchgeführt 
wurde bzw. wird keine Antwort seitens der Stadt Bergisch Gladbach vor. Kontaktiert habe ich 
hier die Untere Bauaufsichtsbehörde sowie den Umweltschutz der Stadt (per Email). Diverse 
Ratsmitglieder habe ich diesbezüglich sowohl mündlich als auch schriftlich auf dieses Thema 
hingewiesen. 
 
- Geschoßhöhe 
 
Der hintere Teil des Plangebietes ist von Einfamilienhäusern geprägt. Durch die Bebauung 
wird eine Ruhelage aufgebrochen und eine Geschoßbauweise etabliert, die sich zumindest 
im hinteren oberen Bereich der Gertrudenstraße nicht wirklich einfügt. 
 
- Geräusch - und Geruchsbelästigung 
 
Durch die Planung und Errichtung von oberirdischen Stellplätzen kommt es zu einer bislang 
nicht bekannten Geräuschs- und Geruchsbelästigung. 
Zur Erläuterung: 
 
Der hintere Teil des ehemaligen Autohauses wurde seinerzeit als Park- und Abstellfläche für 
Pkws genutzt; hier fand kein regelmäßiger Pkw-Verkehr statt; Pkws wurden nur während der 
Betriebszeiten (Mo-Fr von 7 bis 17 Uhr) - in unregelmäßigem Rhythmus -rangiert. 
 
- Fehlende Information 
 
Fehlende bzw. keine Kommunikation mit den Anwohnern über o.g. Baumaßnahme, weder 
seitens der Stadt Bergisch Gladbach noch der Firma Dana Invest. 
Dies sind die Sorgen und Bedenken, die ich als betroffene Anwohnerin und Bürgerin dieser 
Stadt habe. 
Daher bitte ich Sie hiermit, die o.g. Beschwerde-Punkte an den Planungsausschuss bzw. die 
zuständigen Stellen weiterzuleiten, zu prüfen und zu berücksichtigen, um eine für alle 
Betroffenen weiterhin „lebenswerte“ Umgebung, so wie wir sie seit Jahrzehnten kennen, 
aufrechtzuerhalten. 
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Für Ihre Aufmerksamkeit bedanke ich mich und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
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Ausschussbetreuender Bereich

Zentrales Beschwerdemanagement

 

Drucksachen-Nr.

0130/2026

öffentlich

Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW
Sitzung am 26.03.2026

 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW

Antragstellerin / Antragsteller

Name und Anschrift werden hier aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht veröffentlicht.
 

Tagesordnungspunkt

Anregung vom 08.10.2025 zur Errichtung einer Schulstraße am 
Pannenberg/Flachsberg

Beschlussvorschlag:
 
Die Anregung nach §24 GO NRW zur Einrichtung von Schulstraßen in Bergisch Gladbach 
wird an den Ausschuss für Mobilität und Verkehr (AMV) überwiesen. 
 
 
 
 

Ö  7Ö  7
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Stellungnahme der Verwaltung:
Der Entscheidung, ob in einer Straße eine Schulstraßenregelung eingeführt werden kann,
liegt eine umfangreiche Vorbereitung zugrunde. Diese umfasst eine verkehrs- und
straßenrechtliche Prüfung sowie eine verwaltungsinterne und -externe Abstimmung.
 
In Anwendung der bisherigen Praxis schlägt die Verwaltung daher eine Verweisung des
Antrages in den zuständigen Ausschuss für Mobilität und Verkehrsflächen vor, um die
Angelegenheit dort zu behandeln und nach erfolgter Prüfung ein entsprechendes Ergebnis
vorlegen zu können.
 
Angesichts der zunehmend eingehenden Anzahl von Anregungen zur Einrichtung von
Schulstraßen im Stadtgebiet sollen diese zukünftig bereits vor einer formal erforderlichen
Verweisung aus dem Ausschuss für Anregungen und Beschwerden an den zuständigen
Ausschuss für Mobilität und Verkehrsflächen des Rates der Stadt durch die zuständige
Abteilung Mobilität im Fachbereich Stadtentwicklung, Mobilität und Bauen einer
summarischen Überprüfung auf ihre Umsetzbarkeit hin unterzogen werden. Auf diese Weise
können möglicherweise bereits in der Vorlage zur Sitzung des Ausschusses für Anregungen
und Beschwerden rechtliche Bedenken, die gegen eine Einrichtung einer Schulstraße
sprechen, vorgebracht und besprochen werden.
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Ausschussbetreuender Bereich

Zentrales Beschwerdemanagement

 

Drucksachen-Nr.

0131/2026

öffentlich

Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW
Sitzung am 26.03.2026

 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW

Antragstellerin / Antragsteller

Name und Anschrift werden hier aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht veröffentlicht.
 

Tagesordnungspunkt

Anregung vom 16.11.2025 zur Errichtung eines dauerhaften 
Festplatzes auf dem Zandersgelände

Beschlussvorschlag:
 
Der Ausschuss weist die Anregung des Petenten zurück. Das Verfahren gemäß § 24 GO 
NRW wird damit abgeschlossen.
 
 

Ö  8Ö  8
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Stellungnahme der Verwaltung:
 
Die Einrichtung eines dauerhaften Festplatzes in Ergänzung zum Konrad-Adenauer-Platz ist
nicht Bestandteil der städtebaulichen Entwicklungsplanung für das Zanders-Areal.
 
Die städtebauliche Entwicklungsplanung stellt die langfristige planerische Grundlage für die
Umwandlung des ehemaligen Industrieareals in ein neues, lebendiges Stadtquartier dar. Sie
definiert den räumlichen und funktionalen Rahmen für das nachfolgende Planungsrecht
sowie die architektonische und freiraumplanerische Ausgestaltung. Der politische Beschluss
über diese Entwicklungsplanung ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen; sie wird anschließend
Grundlage für den weiteren Planungs- und Umsetzungsprozess sein.
 
Mit dem Konrad-Adenauer-Platz verfügt die Innenstadt bereits über einen etablierten
Festplatz, der für Kirmes, Märkte sowie Veranstaltungen wie Stadt- und Weihnachtsfeste
genutzt wird. Die Entwicklung des Zanders-Areals ist ausdrücklich als Ergänzung und nicht
als Konkurrenz zur bestehenden Innenstadt konzipiert. Vor dem Hintergrund der strukturellen
Herausforderungen der Innenstadt sollen keine konkurrierenden Veranstaltungsflächen
geschaffen werden. Die vorhandenen Flächen – insbesondere Konrad-Adenauer-Platz,
Fußgängerzone und Forum-Park – sind auf entsprechende Nutzungen ausgelegt.
 
Unabhängig davon sieht die Entwicklungsplanung auf dem Zanders-Areal mehrere kleinere
Platzsituationen vor, die vielfältige und niedrigschwellige Nutzungen ermöglichen und Raum
für quartiersbezogene Veranstaltungen bieten. Beispielhaft ist der Platz neben der Alten
Zentralwerkstatt zu nennen, der als zentraler Aufenthalts- und Begegnungsort im neuen
Quartier entwickelt werden soll.
 
Darüber hinaus würde die Einrichtung eines zusätzlichen Festplatzes die Erarbeitung eines
detaillierten Nutzungskonzeptes, verbindliche Belegungsregelungen sowie eine
kontinuierliche Koordination und Organisation der Veranstaltungen erfordern. Für diese
zusätzlichen Aufgaben stehen im Liegenschaftsmanagement des Zanders-Areals derzeit
keine personellen Kapazitäten zur Verfügung.
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Ausschussbetreuender Bereich

Zentrales Beschwerdemanagement

 

Drucksachen-Nr.

0124/2026

öffentlich

 

Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW
Sitzung am 26.03.2026

 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW

Antragstellerin / Antragsteller

Name und Anschrift werden hier aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht veröffentlicht.
 

Tagesordnungspunkt

Antrag auf Einrichtung einer Tempo-30-Strecke auf der Dellbrücker 
Straße

Beschlussvorschlag:
 
Der Ausschuss für Anregungen und Beschwerden beschließt, die Anregung an das 
zuständige Sachgebiet Verkehrslenkung zur fachlichen Prüfung weiterzugeben.
 
Die Verwaltung wird das Ergebnis der Prüfung dem Petenten unmittelbar mitteilen.
 
Das Verfahren nach §24 GO NRW wird damit abgeschlossen.
 
 

Ö  9Ö  9
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Stellungnahme der Verwaltung:
 
Der eingegangene Prüfauftrag zur Einrichtung einer Tempo-30-Zone wird durch die
zuständige Verkehrslenkung aufgegriffen und in das laufende Prüfverfahren aufgenommen.
 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass bereits mehrere Prüfverfahren zur
Anordnung von Tempo-30-Regelungen im Rahmen des Lärmaktionsplans sowie aufgrund
weiterer Anträge und Anregungen anhängig sind.
 
Aufgrund der derzeit hohen Anzahl von Prüfaufträgen im Bereich der Geschwindigkeits-
reduzierung erfolgt die Bearbeitung sukzessive nach Priorität und Kapazität.
 
Es ist daher davon auszugehen, dass die Prüfung einen entsprechenden Zeitraum in
Anspruch nehmen wird.
 
Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen
stets einen umfangreichen fachlichen Prüf- und Abstimmungsprozess erfordert,
insbesondere unter Einbeziehung straßenverkehrsrechtlicher Vorgaben sowie der
Beteiligung weiterer Fachstellen.
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Ausschussbetreuender Bereich

Zentrales Beschwerdemanagement

 

Drucksachen-Nr.

0128/2026

öffentlich

Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW
Sitzung am 26.03.2026

 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW

Antragstellerin / Antragsteller

Name und Anschrift werden hier aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht veröffentlicht.
 

Tagesordnungspunkt

Anregung vom 30.12.2026 zur Verkehrssituation in Frankenforst

Beschlussvorschlag:
 
Der Ausschuss überweist die Anregung zur fachlichen Prüfung an das zuständige
Sachgebiet Verkehrslenkung.
 
Die Verwaltung teilt dem Petenten das Ergebnis eigenständig mit.
 
Das Verfahren nach §24 GO NRW wird damit abgeschlossen.
 
 

Ö  10Ö  10
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Stellungnahme der Verwaltung:
 
Die Verkehrssituation im betroffenen Bereich wird durch die zuständige Verkehrslenkung
überprüft.
 
Im Rahmen der Prüfung werden insbesondere die bestehenden Sichtverhältnisse sowie
mögliche Beeinträchtigungen durch den ruhenden Verkehr berücksichtigt.
 
Auf Grundlage der Ergebnisse wird – sofern erforderlich – in Abstimmung mit der Polizei
über geeignete verkehrsrechtliche oder ordnungsrechtliche Maßnahmen beraten.
 
Aufgrund der derzeitigen Arbeitsbelastung innerhalb des Sachgebietes Verkehrslenkung
kann die Bearbeitung aus den vorgenannten Gründen sowie aus Kapazitätsgründen einige
Zeit in Anspruch nehmen.
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Ausschussbetreuender Bereich

Zentrales Beschwerdemanagement

 

Drucksachen-Nr.

0132/2026

öffentlich

Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW
Sitzung am 26.03.2026

 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW

Antragstellerin / Antragsteller

Name und Anschrift werden hier aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht veröffentlicht.

Tagesordnungspunkt

Anregung vom 12.01.2026 zur Verbesserung der Verkehrssicherheit
im Umfeld der GGS und OGS Moitzfeld

Beschlussvorschlag:
 
Die Anregung nach §24 GO NRW wird an den Ausschuss für Mobilität und Verkehr (AMV)
überwiesen. 
 
 
 

Ö  11Ö  11
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Stellungnahme der Verwaltung:
 
Die Verwaltung wird die Anregung in enger Abstimmung mit der Schulleitung fachlich prüfen
und die weiteren Schritte abstimmen.
 
Im Rahmen des schulischen Mobilitätsmanagements konnten an anderen Schulstandorten
bereits praktikable und nachhaltige Lösungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit
entwickelt und umgesetzt werden. An diese bewährten Strukturen soll auch im vorliegenden
Fall angeknüpft werden.
 
Dabei wird insbesondere geprüft, inwieweit Maßnahmen aus dem etablierten dreistufigen
Konzept – einschließlich der möglichen Einrichtung einer Schulstraße – in die weiteren
Überlegungen einbezogen werden können.
 
Die hierzu bereits eingeleiteten Abstimmungen sowie bestehende Maßnahmenvorschläge
zur Verbesserung der Schulwegsicherheit werden derzeit intensiv bearbeitet.
 
 
 
 
 

38



Ö  11Ö  11

39



40



Ausschussbetreuender Bereich

Zentrales Beschwerdemanagement

 

Drucksachen-Nr.

0121/2026

öffentlich

Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW
Sitzung am 26.03.2026

 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW

Antragstellerin / Antragsteller

Name und Anschrift werden hier aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht veröffentlicht.
 

Tagesordnungspunkt

Anregung vom 28.01.2026 zur Einrichtung einer Schulstraße GGS 
Bensberg

Beschlussvorschlag:
 
Die Anregung nach §24 GO NRW zur Einrichtung von Schulstraßen in Bergisch Gladbach 
wird an den Ausschuss für Mobilität und Verkehr (AMV) überwiesen.
 
 
 
 

Ö  12Ö  12
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Stellungnahme der Verwaltung:
Der Entscheidung, ob in einer Straße eine Schulstraßenregelung eingeführt werden kann, 
liegt eine umfangreiche Vorbereitung zugrunde. Diese umfasst eine verkehrs- und 
straßenrechtliche Prüfung sowie eine verwaltungsinterne und -externe Abstimmung.
 
In Anwendung der bisherigen Praxis schlägt die Verwaltung daher eine Verweisung des 
Antrages in den zuständigen Ausschuss für Mobilität und Verkehrsflächen vor, um die 
Angelegenheit dort zu behandeln und nach erfolgter Prüfung ein entsprechendes Ergebnis 
vorlegen zu können.
 
Angesichts der zunehmend eingehenden Anzahl von Anregungen zur Einrichtung von 
Schulstraßen im Stadtgebiet sollen diese zukünftig bereits vor einer formal erforderlichen 
Verweisung aus dem Ausschuss für Anregungen und Beschwerden an den zuständigen 
Ausschuss für Mobilität und Verkehrsflächen des Rates der Stadt durch die zuständige 
Abteilung Mobilität im Fachbereich Stadtentwicklung, Mobilität und Bauen einer 
summarischen Überprüfung auf ihre Umsetzbarkeit hin unterzogen werden. Auf diese Weise 
können möglicherweise bereits in der Vorlage zur Sitzung des Ausschusses für Anregungen 
und Beschwerden rechtliche Bedenken, die gegen eine Einrichtung einer Schulstraße 
sprechen, vorgebracht und besprochen werden.
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Ausschussbetreuender Bereich

Zentrales Beschwerdemanagement

 

Drucksachen-Nr.

0127/2026

öffentlich

Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW
Sitzung am 26.03.2026

 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW

Antragstellerin / Antragsteller

Name und Anschrift werden hier aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht veröffentlicht.
 

Tagesordnungspunkt

Anregung vom 03.02.2026 zur Änderung der Reinigungsklasse der 
Lortzingstraße

Beschlussvorschlag:
 
Der Ausschuss weist die Anregung des Petenten zurück. Das Verfahren gemäß § 24 GO 
NRW wird damit abgeschlossen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ö  13Ö  13
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Stellungnahme der Verwaltung:
 

Im Zuge der Prüfung einer möglichen Einstufung der betreffenden Straße in eine

Winterdienstkategorie wurde am 13.02.2026 eine örtliche Begehung und Befahrung durch

die Einsatzleitung des AWB sowie die kommissarische Sachgebietsleitung

Straßenreinigung/Winterdienst durchgeführt. Zur realitätsnahen Einschätzung der örtlichen

Verhältnisse wurde ein Räumfahrzeug hinzugezogen.

 

Als Ergebnis ist festzustellen, dass bei Durchführung eines maschinellen Winterdienstes

Beschädigungen durch den Einsatz des Räumschildes sowie durch geschobene

Schneemassen an parkenden Fahrzeugen nicht ausgeschlossen werden können. Aufgrund

der vorhandenen Straßenbreite in Verbindung mit der bestehenden Parksituation bestehen

erhebliche Einschränkungen hinsichtlich einer gefahrlosen Einsatzmöglichkeit eines

Räumfahrzeuges.

 

Darüber hinaus verfügt die Stadt Bergisch Gladbach bei sogenannten Volleinsätzen bislang

nicht über ausreichende Kapazitäten, um zusätzliche Straßen dauerhaft in die Räumpflichten

aufzunehmen. Eine Aufnahme der betreffenden Straße könnte nur zu Lasten bestehender

Haupttouren erfolgen. In diesem Zusammenhang wäre zudem eine gleichzeitige

Einbeziehung der Straße „Mendelsohnstraße“ im Falle der Aufnahme der „Lortzingstraße“

sachlich geboten.

 

Ferner weist die Straße kein überdurchschnittliches Gefälle auf. Eine besondere

topografische Gefahrenlage, die eine priorisierte Berücksichtigung im Rahmen der

Winterdienstplanung erforderlich machen würde, ist nicht gegeben.

 

Unter Abwägung der örtlichen Gegebenheiten sowie der maßgeblichen Kriterien für die

Einordnung in Winterdienstkategorien wird eine Einstufung der Straße in eine

Winterdienstkategorie daher nicht befürwortet.
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Ausschussbetreuender Bereich

Zentrales Beschwerdemanagement

 

Drucksachen-Nr.

0126/2026

 öffentlich

Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW
Sitzung am 26.03.2026

 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW

Antragstellerin / Antragsteller

Name und Anschrift werden hier aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht veröffentlicht.
 

Tagesordnungspunkt

Anregung vom 03.02.2026 zur Bekanntgabe der Standorte der 
Mobilen Verkehrsüberwachung

Beschlussvorschlag:
 
Der Ausschuss weist die Anregung des Petenten zurück. Das Verfahren gemäß § 24 GO 
NRW wird damit abgeschlossen.
 
 

Ö  14Ö  14
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Stellungnahme der Verwaltung:
 
Nach den geltenden rechtlichen Vorgaben besteht die Verpflichtung der Kommune darin, 
lediglich die Messstellen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung in geeigneter Form 
bekanntzugeben. 
 
Dieser Verpflichtung kommt die Stadt Bergisch Gladbach bereits nach.
 
Eine weitergehende Verpflichtung – insbesondere zur Veröffentlichung zusätzlicher 
Kontrollschwerpunkte oder anderer Überwachungsmaßnahmen – ergibt sich aus den 
bestehenden rechtlichen Grundlagen nicht.
 
Mit der bereits praktizierten Bekanntgabe der Messstellen wird somit den bestehenden 
Anforderungen entsprochen. 
 
Darüberhinausgehende Maßnahmen, wie sie in der Eingabe angeregt werden, sind rechtlich 
nicht geboten.
 
Vor diesem Hintergrund sieht die Verwaltung keinen weiteren Handlungsbedarf.
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Anregung zurückzuweisen.
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Ausschussbetreuender Bereich

Zentrales Beschwerdemanagement

 

Drucksachen-Nr.

0120/2026

öffentlich

Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW
Sitzung am 26.03.2026

 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW

Antragstellerin / Antragsteller

Name und Anschrift werden hier aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht veröffentlicht.
 

Tagesordnungspunkt

Anregung vom 03.02.2026 zur Änderung des Straßennamens 
"Wulfshof" in "Im Birkerbusch"

Beschlussvorschlag:
 
Der Ausschuss für Anregungen und Beschwerden beschließt, die Anregung zur weiteren
Prüfung an den Hauptausschuss als zuständigen Ausschuss für die Benennung von
Straßen, Wegen und Plätzen weiterzuleiten.
 

Ö  15Ö  15
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Stellungnahme der Verwaltung:
 
Stellungnahme des Stadtarchivs zum Vorschlag der Umbenennung der Straße
„Wulfshof“
 
Historische Ortsbezeichnungen
Auf der Reinkarte/Urkatasterkarte von 1863 (Archivsignatur K4/2), die laut Beschreibung auf
der Karte auf den Gegebenheiten von 1827 beruht, wird der Bereich als „Im Birkenbusch“
bzw. „Im Herscheid“ bezeichnet. Da im Volbachtal an dieser Stelle keine Bebauung
aufgenommen wurde, existierte an dieser Stelle keine historische Hofstelle, die als Quelle für
die Bezeichnung „Wulfshof“ in Frage käme.
 
Nachweise für „Wulfshof“ im Stadtarchiv bzw. in öffentlich zugänglichen Quellen
In der Presse wird der Begriff erstmals in einem Bericht zur Eröffnung des Landjahrheims
benutzt (Rheinisch-Bergische Zeitung, 07.05.1935, verfügbar in www.zeitpunkt.nrw). Auffällig
ist, dass der Begriff in der Ankündigung der Eröffnungsveranstaltung noch nicht auftaucht
(Rheinisch-Bergische Zeitung, 26.04.1935, verfügbar in www.zeitpunkt.nrw).
Bereits in „Greven´s Adreßbuch des Rheinisch-Bergischen Kreises“ von 1951 wird die
Adresse der Firma Max Baermann, die seit 1943 auf dem Gelände ansässig ist, als
„Wulfshof“ (ohne Hausnummer) bezeichnet (Archivsignatur WM 1947). Laut der
Firmengeschichte der Firma Max Baermann auf der Homepage besteht diese Adresse
bereits seit 1944. 
Aus den Stadtplänen der letzten Jahrzehnte geht hervor, dass sich die Bezeichnung
„Wulfshof“ bis in die 1970er Jahre eindeutig auf das Gelände bezieht (häufig in der
Kombination „Grube Berzelius/Wulfshof“). Aus den zugehörigen Straßenverzeichnissen geht
hervor, dass wohl das Straßenstück direkt am Gelände bereits seit 1951 als „Wulfshof“
bezeichnet wird. Ab den 1970er Jahren beginnt die Bezeichnung „Wulfshof“ auf den Karten
zu wandern, möglicherweise bekommt die Bezeichnung „Wulfshof“ nun eine Art „historische“
Wirkung. Eine offizielle Benennung der Straße als „Wulfshof“ durch die Gremien der Stadt
lässt sich bisher jedenfalls nicht nachweisen. Erst im Stadtplan von 2009 wird die
Bezeichnung „Wulfshof“ in der Karte direkt auf die Straße gelegt (Stadtpläne im Geoportal
der Stadt).
 
Zusammenfassung
Der Name „Wulfshof“ ist vor 1935 in der Gegend nicht nachweisbar. Er wurde offensichtlich
1935 mit der Umnutzung des Geländes als Landjahrlager eingeführt. Warum genau die
Bezeichnung „Wulfshof“ gewählt wurde, kann aus den im Stadtarchiv vorhandenen Quellen
bisher nicht geklärt werden. Eine Bezugnahme auf den Hof aus dem Roman „Der Wehrwolf“
von Hermann Löns ist aufgrund der intensiven Löns-Rezeption im Nationalsozialismus aber
nicht unwahrscheinlich.
 
 
Stellungnahme der Abteilung Geoservice:

 

Richtlinienlage:
Die städtischen Richtlinien XXXVI zur Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen regeln
unter Punkt 4 die Umbenennung dieser. Diese sollen nur in besonderen Ausnahmefällen und
nur dann umbenannt werden, wenn für die Anwohnenden keine unzumutbaren Kosten
entstehen. Ob im vorliegenden Fall eine solche Ausnahme gegeben ist, kann erst nach
Bewertung der Stellungnahme des Stadtarchivs abschließend durch die Ausschussmitglieder
beurteilt werden.
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Örtliche Gegebenheiten:
Die Straße „Wulfshof“ liegt im Stadtteil Moitzfeld und erstreckt sich über ca. 650 Meter.
Durch sie werden 4 Wohnhäuser und ein Firmengelände erschlossen. Von einer
Umbenennung wären aktuell 4 gemeldete Anwohnende und sieben Firmen bzw.
Einzelunternehmen betroffen.
 
Weiteres Verfahren:
Leitet der Ausschuss für Anregungen und Beschwerden die Eingabe des Petenten an den 
Hauptausschuss weiter, der gemäß Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach für 
die Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen zuständig ist, wird 6-62 unter Beachtung 
der oben genannten Richtlinien eine entsprechende Beschlussvorlage für den 
Hauptausschuss erarbeiten. In jedem Fall wird eine Befragung der Anwohnerinnen und 
Anwohner und der ansässigen Gewerbetreibenden durchgeführt werden.
 
Im Beschlussentwurf für den zuständigen Hauptausschuss sind darzustellen:

 die grundsätzliche Zulässigkeit der Umbenennung,

 das besondere öffentliche Interesse an einer Umbenennung bzw. an der
Beibehaltung der bisherigen Straßenbezeichnung und 

 die aus der Anwohnerbefragung gewonnenen Erkenntnisse, insbesondere ein
etwaiges berechtigtes Interesse an einer Umbenennung oder an der Beibehaltung
der bisherigen Straßenbezeichnung (z. B. unzumutbar hohe Kosten).

 
Vor diesem Hintergrund erscheint – analog zum Vorgehen bei vergleichbaren Sachverhalten
– auch die Möglichkeit einer ergänzenden historischen Einordnung durch eine erläuternde
Beschilderung als denkbare Handlungsoption, auch unter Berücksichtigung des nicht
vertretbaren Aufwandes, der den ansässigen Unternehmen und Anwohnenden entstehen
würde.
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Ausschussbetreuender Bereich

Zentrales Beschwerdemanagement

 

Drucksachen-Nr.

0125/2026

öffentlich

Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW
Sitzung am 26.03.2026

 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW

Antragstellerin / Antragsteller

Name und Anschrift werden hier aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht veröffentlicht.
 

Tagesordnungspunkt

Anregung vom 05.02.2026 zur Änderung der Bezeichnung 
"Hindenburgplatz" in "Deutscher Platz"

Beschlussvorschlag:
 
Der Ausschuss weist die Anregung des Petenten zurück. Das Verfahren gemäß § 24 GO 
NRW wird damit abgeschlossen.
 
 

Ö  16Ö  16
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1 Wolfram Pyta: Hindenburg. Herrschaft zwischen Hohenzollern und Hitler, München 2007, 10.
2 Ebenda, 825-826.
3 Ebenda, 867.
4 Hans-Ulrich Thamer: Straßennamen in der öffentlichen Diskussion: Der Fall Hindenburg, in: Matthias
Frese 
(Hrsg.): Fragwürdige Ehrungen !? Straßennamen als Instrument von Geschichtspolitik und 

 

Stellungnahme der Verwaltung:
 
Dem Ausschuss für Anregungen und Beschwerden liegt eine Anregung zur erneuten 
Befassung mit der Umbenennung des „Hindenburgplatzes“ vor.
 
Die Thematik wurde bereits im Jahr 2013 politisch beraten. Im Vorfeld der damaligen
Entscheidung hatte die Verwaltung – unter Einbeziehung des Stadtarchivs – eine
umfassende historische Prüfung vorgenommen. Grundlage der Beratung war insbesondere
das Gutachten von Dr. Albert Eßer aus dem Jahr 2013, das den damaligen Forschungsstand
zur historischen Einordnung Paul von Hindenburgs ausführlich darstellte und bewertete.
 
Auf aktuelle Nachfrage der Verwaltung hat das Stadtarchiv mitgeteilt, dass das Gutachten
von Dr. Albert Eßer aus dem Jahr 2013 den Forschungsstand weiterhin sachgerecht und
umfassend zusammenfasst. Nach Einschätzung des Stadtarchivs haben sich in den
vergangenen 13 Jahren keine wesentlichen neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse
ergeben, die eine erneute historische Neubewertung der Debatte um eine Umbenennung
des Hindenburgplatzes erforderlich machen würden.
 
Stellungnahme aus dem Jahr 2013:
Paul von Hindenburg (1847-1934) war als Generalfeldmarschall des Ersten Weltkrieges und
symbolische Verkörperung der mit der Schlacht von Tannenberg 1914 verbundenen
Siegeshoffnungen eine charismatische Führerfigur, wurde 1925 und erneut 1932 zum
Reichspräsidenten des Deutschen Reiches gewählt und ernannte am 30. Januar 1933 Adolf
Hitler zum Reichskanzler. Bereits in seiner Sitzung am 6. März 2002 hat der Ausschuss für
Anregungen und Beschwerden über einen Bürgerantrag beraten, den Hindenburgplatz und
die Agnes-Miegel-Straße umzubenennen. Der Ausschuss hat die Umbenennung damals vor
allem wegen des damit für die Anwohnerinnen und Anwohner zwangsweise verbundenen
Aufwandes abgelehnt. Das Stadtarchiv wurde beauftragt, eine allgemeine Stellungnahme zu
fragwürdigen Straßennamen zu erarbeiten. Das Stadtarchiv ist in seiner Stellungnahme vom
13. September 2002 zu der Ansicht gelangt, dass unter Abwägung vielfältiger Aspekte keine 
Umbenennung erforderlich sei.
 
Seit 2002 haben sich in mehrfacher Hinsicht neue Aspekte ergeben. Die 2007 erschienene
Hindenburg-Biographie des Stuttgarter Historikers Wolfram Pyta kommt zu einer kritischeren
Sicht Hindenburgs. Die zentrale These Pytas ist, dass sich die in die NS-Diktatur mündenden
politischen Entscheidungen von Hindenburgs 1932 und 1933 aus einem
„Spannungsverhältnis zwischen charismatischer und legaler Herrschaft erklären“ lassen und
dass der Reichspräsident „am 30. Januar 1933 eine Art freiwillige Abdankung vollzog“.1 Bei
der Entscheidung über das Ermächtigungsgesetz 1933 habe Hindenburg als gewählter
Repräsentant des verfassungsmäßigen Systems bewusst Amtsbefugnisse des
Reichspräsidenten aus der Hand gegeben und der NS-Diktatur den Weg geebnet.2 In
seinem 1934 niedergelegten politischen Testament habe er „unmissverständlich sein
Wohlgefallen über die seit dem 30. Januar 1933 eingeleitete Entwicklung zum Ausdruck“
gebracht.3 Auch der Münsteraner Historiker Hans-Ulrich Thamer hat in einem 2012
erschienenen Aufsatz formuliert, von Hindenburg habe „schrittweise an der autoritären
Verformung der parlamentarisch-demokratischen Verfassungsordnung mitgewirkt und
schließlich auf deren Zerstörung hingearbeitet.“4
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Die neuen Forschungsergebnisse haben vor allem in Münster zu einer intensiven Diskussion
um die Umbenennung des dortigen Hindenburgplatzes geführt. Gegen die vom Stadtrat mit
einer Mehrheit von 53 gegen 23 Stimmen am 21. März 2012 beschlossene Umbenennung
des Hindenburgplatzes in Schlossplatz beantragte eine Bürgerinitiative die Rückbenennung
in Hindenburgplatz, die vom Stadtrat am 27. Juli 2012 mit 62 gegen 14 Stimmen abgelehnt
wurde. Daraufhin fand am 16. September 2012 ein Bürgerentscheid statt, bei dem eine
Mehrheit von 59,38 % der Abstimmenden für die Beibehaltung des Namens Schlossplatz
stimmte.5 Der Münsteraner Historiker Hans-Ulrich Thamer hatte bei einer Tagung über
Straßennamen als Instrument von Geschichtspolitik und Erinnerungskultur am 12. Juli 2011
in Münster gesagt, „Argumente für ein Festhalten an Hindenburg als Namenspatron gebe es
nicht.“6 Der der CDU angehörende Oberbürgermeister Markus Lewe plädierte dafür, dass
von Hindenburg „nicht mehr die Ehre eines Straßennamens“ verdiene und erklärte nach dem
Bürgerentscheid erleichtert, Münster habe „so intensiv wie keine andere Stadt in
Deutschland dieses Thema bearbeitet“.7

 
Auch die historischen Umstände der Platzbenennung in Bensberg können präzisiert werden.
Im Straßennamenbuch von Andree Schulte aus dem Jahre 1995 hatte es geheißen, die
Benennung sei zwischen 1931 und 1937 erfolgt.8 Tatsächlich hat der Hindenburgplatz in
Bensberg seinen Namen durch einen Beschluss des Gemeinderates vom 29. September
1933 erhalten.9 Lage und Umfeld des Platzes sprechen dafür, dass die Benennung auf eine
Nutzung des Ansehens von Hindenburgs zur Legitimation der NS-Herrschaft abzielte. Der
benachbart gelegene Platz, auf dem 1930 das Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten
Weltkrieges errichtet worden war, war bereits in der Gemeinderatssitzung vom 30. März
1933 in Adolf-Hitler-Platz umbenannt worden.10 Adolf-Hitler-Platz und Hindenburgplatz lagen
also beieinander und drückten damit die Verbundenheit zwischen von Hindenburg und Hitler
aus, wie sie am 21. März 1933 in der Inszenierung des „Tages von Potsdam“ mit einem
symbolischen Händedruck zum Ausdruck gekommen war.    
 
Die Ehrenbürgerschaft ist von Hindenburg im Unterschied zur Platzbenennung in Bensberg
nicht 1933, sondern bereits 1917 verliehen worden. Die Initiative zu der Ehrenbürgerschaft
ging 1917 von dem Dürener Oberbürgermeister Klotz aus, der als Vorsitzender einer
Städtevereinigung, der auch die Stadt Bergisch Gladbach angehörte, angeregt hatte, dass
alle Mitgliedsstädte den Generalfeldmarschall von Hindenburg zum Ehrenbürger wählen
sollten. Der Bergisch Gladbacher Stadtrat folgte dieser Anregung in seiner Sitzung am 6.
Oktober 
1917.11

 
In der Stadtratssitzung vom 21. Dezember 1948 stellte der sozialdemokratische
Stadtverordnete Steilemann einen Antrag auf Entfernung des damals im kleinen
Sitzungssaal des Rathauses hängenden Hindenburg-Bildes. Der Antrag wurde an den
Hauptausschuss verwiesen. In der Zwischenzeit erkundigte sich die Stadtverwaltung beim
Städtebund nach Stellungnahmen des Innenministeriums zu dieser Frage. In der Sitzung des
Hauptausschusses am 25. Januar 1949 gab Stadtdirektor Dr. Kentenich bekannt, dass „nach
dem geltenden Recht die Verleihung des Ehrenbürgertitels nur auf Lebenszeit gelte und mit
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dem Tode des Ehrenbürgers erlösche.“ Der Hauptausschuss beriet daraufhin nicht über eine
Aberkennung des Ehrenbürgerrechts. Zur Frage des Hindenburgbildes gab Stadtdirektor
Hötter bekannt, „dass nach eingeholten Informationen beim Deutschen Städtebund der
Innenminister in einem unveröffentlichten Erlass die Meinung vertreten habe, dass es den
demokratischen Prinzipien widerspreche, das Bild in öffentlichen Räumen weiter zu
belassen.“ Der Hauptausschuss beauftragte daraufhin die Verwaltung, das Bild zu entfernen.
Ein Vermerk vom 29. November 1949 hielt fest, dass nach Erlassen des Innenministers des
Landes Nordrhein-Westfalen vom 3. und 18. September 1947 „Ehrungen von Personen, die
mit den kriegerischen Ereignissen seit dem 1.8.1914 oder mit nazistischen Organisationen in
Zusammenhang stehen, künftig zu unterlassen“ seien.12

 
Die gleiche Haltung, dass das Ehrenbürgerrecht mit dem Tode erloschen sei, vertrat die
Stadtverwaltung in einem Vermerk vom 29. November 1949 auch in Bezug auf das Adolf
Hitler 1933 verliehene Ehrenbürgerrecht.13 Nach einem Zeitungsartikel im Kölner Stadt-
Anzeiger vom 14. April 1966 unter dem Titel: „Der Gröfaz ist noch immer Ehrenbürger“ bat
Stadtdirektor Dr. Kentenich den Nordrhein-Westfälischen Städtebund um eine rechtliche
Stellungnahme zu dieser Frage. Der Erste Beigeordnete Dr. Possehl bestätigte mit
Schreiben vom 13. Mai 1966 die „Auffassung, dass das Ehrenbürgerrecht mit dem Tod
erlischt.“ Als Begründung formulierte er, dass „die Rechtsfähigkeit des Menschen mit dem
Tode endige.“14 Ein weiterer Artikel im Kölner Stadt-Anzeiger vom 14. Mai 1966 zitierte den
Geschäftsführer des Deutschen Städtebundes, Dr. Hans Albert Berkenhoff, mit den Worten,
„über den Tod hinausgehende Ehrungen“ könnten „getilgt werden. Dazu wäre ein formeller
Beschluss notwendig.“15 Am 15. Dezember 1988 fasste der Rat der Stadt Bergisch Gladbach
auf Antrag der SPD-Fraktion den Beschluss, die Ehrenbürgerschaft für Adolf Hitler zu
widerrufen.16

 
 
Richtlinienlage:
Die städtischen Richtlinien XXXVI zur Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen regeln
unter Punkt 4 die Umbenennung dieser. Diese sollen nur in besonderen Ausnahmefällen und
nur dann umbenannt werden, wenn für die Anwohnenden keine unzumutbaren Kosten
entstehen. Ob im vorliegenden Fall eine solche Ausnahme gegeben ist, kann erst nach
Bewertung der Stellungnahme des Stadtarchivs abschließend durch die Ausschussmitglieder
beurteilt werden.
 

Örtliche Gegebenheiten:
Der Hindenburgplatz stellt in seiner aktuellen Ausprägung eine Rasenfläche ohne öffentliche
Platzfunktion dar. Er dient weder als Zuwegung noch als Erschließungsfläche. Aus
funktionaler Sicht wäre daher eine Zuschlagung dieser Fläche zum Deutschen Platz möglich.
Das Gebäude mit der derzeitigen Adresse „Hindenburgplatz 1“ liegt am Hindenburgplatz,
wird aber über die Kölner Straße erschlossen. Von einer Umbenennung wären aktuell 49
gemeldete Anwohnende sowie drei Einzelunternehmen betroffen.
 

Im Jahr 2013 fasste der Haupt- und Finanzausschuss mehrheitlich gegen die Stimmen
von SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN folgenden Beschluss:

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE./BfBB auf Umbenennung des Hindenburgplatzes wird
abgelehnt.
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Im Anschluss wurde einstimmig beschlossen, am Straßenschild „Hindenburgplatz“ ein
ergänzendes erläuterndes Hinweisschild anzubringen. Umfang und Form dieses Hinweises
sollten durch den Ältestenrat beraten werden.

Daraufhin wurde unter dem Straßenschild „Hindenburgplatz“ ein ergänzendes Hinweisschild
mit folgenden Wortlaut angebracht: „1933 benannt nach Paul von Hindenburg (1847 – 1934),
Reichspräsident (1925 – 1934). Seine Mitwirkung bei der Machtübertragung an Hitler 1933
ist Anlass kritischer Diskussionen.“

Vor dem Hintergrund der damaligen umfassenden Befassung, der weiterhin tragfähigen
historischen Einordnung durch das Stadtarchiv sowie des bestehenden politischen
Beschlusses sieht die Verwaltung derzeit keinen neuen entscheidungserheblichen
Sachstand, der eine erneute inhaltliche Beratung erforderlich machen würde.
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Ausschussbetreuender Bereich

Zentrales Beschwerdemanagement

 

Drucksachen-Nr.

0129/2026

öffentlich

Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW
Sitzung am 26.03.2026

 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW

Antragstellerin / Antragsteller

Name und Anschrift werden hier aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht veröffentlicht.

Tagesordnungspunkt

Anregung vom 07.02.2026 zur Parksituation in der Straße "Im 
Kleefeld"

Beschlussvorschlag:
 
Der Ausschuss für Anregungen und Beschwerden beschließt, die Anregung an das
zuständige Sachgebiet „stationäre Verkehrslenkung“ im Fachbereich „Stadtentwicklung, Bau
und Mobilität“ zur fachlichen Prüfung weiterzugeben.
 
Die Verwaltung wird das Ergebnis der Prüfung dem Petenten unmittelbar mitteilen.
Das Verfahren nach §24 GO NRW wird damit abgeschlossen.
 
 
 

Ö  17Ö  17
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Stellungnahme der Verwaltung:
 
Die Verkehrs- und Parksituation in den benannten Straßenabschnitten wird durch das
zuständige Sachgebiet „Stationäre Verkehrslenkung“ überprüft.
 
Im Rahmen der Prüfung werden insbesondere mögliche Beeinträchtigungen durch den
ruhenden Verkehr sowie deren Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit betrachtet. Der
Schulwegsicherheit wird dabei ein besonderer Stellenwert eingeräumt.
 
Auf Grundlage der Prüfungsergebnisse wird in Abstimmung mit der Polizei über
gegebenenfalls erforderliche verkehrsrechtliche oder ordnungsrechtliche Maßnahmen
beraten.
 
Aufgrund der derzeitigen Arbeitsbelastung innerhalb des zuständigen Sachgebiets kann die
Bearbeitung aus Kapazitätsgründen einige Zeit in Anspruch nehmen.
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Ausschussbetreuender Bereich

Zentrales Beschwerdemanagement

 

Drucksachen-Nr.

0154/2026

öffentlich

Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW
Sitzung am 26.03.2026

 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW

Antragstellerin / Antragsteller

Name und Anschrift werden hier aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht veröffentlicht.
 

Tagesordnungspunkt

Anregung vom 16.02.2026 zum Spielplatz auf dem Beit-Jala-Platz

 

Beschlussvorschlag:
 
Der Ausschuss weist die Anregung des Petenten zurück. Das Verfahren gemäß § 24 GO 
NRW wird damit abgeschlossen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ö  18Ö  18
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Stellungnahme der Verwaltung:
 
Der Petent regt gemäß § 24 GO NRW erneut Maßnahmen im Zusammenhang mit der
Nutzung des Beit-Jala-Platzes an 
 
Bereits im Jahr 2024 wurde die Thematik im Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt,
Sicherheit und Ordnung (AIUSO) behandelt (u.a. Drucksachennummern 0199/2024 zur
Sitzung AIUSO am 16.04.2024 und 0497/2024 zur Sitzung AIUSO am 17.09.2024). Auf
Grundlage des hierzu gefassten politischen Beschlusses wurde die bestehende
Beschilderung angepasst.
 
Dieser sah vor, die bestehenden Spielplatzschilder um folgende Hinweise zu ergänzen:

 Ruhezeiten: 20:00–22:00 Uhr täglich sowie 13:00–15:00 Uhr an Sonn- und
Feiertagen

 Nachtruhe: 22:00–06:00 Uhr täglich
 Ergänzende Piktogramme zur barrierefreien Information

 
Die Beschilderung wurde durch den Stadtgrafiker individuell und möglichst barrierearm
gestaltet und im Herbst 2024 an allen Zugängen in ausreichender Anzahl installiert.
 
Der Petent trägt nun vor, dass insbesondere

1. ein Nutzungsverbot für geräuschintensive Spielgeräte ab 20:00 Uhr ausgesprochen
werden solle und

2. die Rasenfläche nicht als „Bolzplatz“ in den Abendstunden genutzt werden dürfe; dies
solle durch zusätzliche Beschilderung klargestellt werden.
 

 
Nach Prüfung durch die Ordnungsbehörde ist ein rechtlich belastbares Nutzungsverbot
einzelner Spielgeräte ab 20:00 Uhr nicht möglich. 
Nach ständiger Rechtsprechung ist Kinderlärm – einschließlich des von Spielgeräten
ausgehenden Lärms – grundsätzlich hinzunehmen.
 
Die ausgewiesenen Zeiträume von 20:00–22:00 Uhr sowie 13:00–15:00 Uhr an Sonn- und
Feiertagen stellen Ruhezeiten im Sinne eines Rücksichtnahmegebots dar, jedoch kein
Nutzungsverbot. Ein ordnungsbehördliches Einschreiten ist daher vor 22:00 Uhr
grundsätzlich nicht möglich.
 
Während der gesetzlichen Nachtruhe von 22:00–06:00 Uhr kann die Ordnungsbehörde oder
die Polizei bei Störungen tätig werden.
 
Der Stadtordnungsdienst ist in den Monaten Mai bis September freitags und samstags bis
24:00 Uhr erreichbar und kontrolliert im Rahmen seiner Möglichkeiten die Einhaltung der
Nachtruhe sowie bestehende Rauch- und Alkoholverbote. 
Eine gesonderte Kontrolle allein zur Durchsetzung eines Ruhegebots ohne rechtliche
Verbotsgrundlage ist nicht möglich.
 
Die Darstellung des Ortstermins in der Eingabe gibt den Gesprächsverlauf nicht vollständig
wieder.
 
Im Rahmen des Termins wurde seitens des Petenten unter anderem eine Umgestaltung der
Rasenfläche angeregt, mit dem Ziel, das Ballspielen auf dieser Fläche künftig faktisch zu
unterbinden. Die Verwaltung hat diesen Vorschlag aus fachlichen und rechtlichen Gründen
abgelehnt.
 
Die Rasenfläche ist als öffentliche Freifläche konzipiert und dient der allgemeinen Nutzung.
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Eine gezielte bauliche Veränderung zur Unterbindung bestimmter zulässiger Nutzungen
würde dem Charakter einer öffentlichen Grünfläche widersprechen.
 
Zudem wurde erläutert, dass die derzeitige Nutzungssituation nicht im Bau oder in der
Planung des Beit-Jala-Platzes begründet liegt, sondern im Zusammenhang mit der später
entstandenen angrenzenden Wohnbebauung steht.
 
Als alternativer Lösungsansatz wurde den sich gestört fühlenden Anwohnenden angeboten,
im Randbereich zwischen Wohnbebauung und Rasenfläche – vor der nicht
abstimmungsgemäß errichteten Mauer samt Stabgitterzaun – eine Hecke oder
freiwachsende Sträucher anzupflanzen. Diese Bepflanzung könnte die direkte
Sichtbeziehung reduzieren, eine zusätzliche räumliche Barriere schaffen und einen gewissen
Abstand zwischen Wohnnutzung und Freifläche herstellen.
 
Eine geschlossene Hecke wäre effektiver, jedoch mit dauerhaftem Pflegeaufwand
verbunden. Eine entsprechende Maßnahme wurde daher unter den Vorbehalt gestellt, dass
die Pflege durch die Anwohnerschaft übernommen wird. Auf die freizuhaltende Zufahrt für
die Kanalunterhaltung wurde hingewiesen. Das Angebot, ein solches Abstandsgrün nach
Abstimmung mit StadtGrün auf öffentlicher Fläche anzupflanzen und zu pflegen, besteht
weiterhin.
 
Die Fläche ist kein ausgewiesener Bolzplatz, sondern eine öffentliche Rasenfläche. Die
Nutzungseinschränkung ab 20:00 Uhr ist bereits durch die vorhandene Beschilderung
(„Ruhezeit“) geregelt. Zusätzliche Verbotsschilder oder bauliche Veränderungen werden
derzeit nicht als erforderlich angesehen.
 
Ein Verbot der Nutzung einzelner Spielgeräte ab 20:00 Uhr wäre nur bei Vorliegen einer
konkreten Gefahrenlage oder einer unzumutbaren Störung im ordnungsrechtlichen Sinne
zulässig. Da Kinderlärm privilegiert ist und die bestehenden Regelungen lediglich ein
Rücksichtnahmegebot normieren, besteht keine rechtliche Grundlage für ein
gerätebezogenes Nutzungsverbot vor 22:00 Uhr.
Auch ein generelles Verbot des Ballspielens auf einer öffentlichen Rasenfläche wäre ohne
besondere Gefahrenlage rechtlich nicht haltbar.
 
Die Verwaltung kommt zu dem Ergebnis, dass

 die bestehende Beschilderung dem im Jahr 2024 abgestimmten Kompromiss
entspricht,

 weitergehende Nutzungsverbote rechtlich nicht möglich sind,
 zusätzliche Beschilderung oder bauliche Maßnahmen derzeit nicht erforderlich sind,
 das Angebot zur freiwilligen Anpflanzung von Vegetation weiterhin besteht,
 der Stadtordnungsdienst im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten Kontrollen

durchführt.
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Ausschussbetreuender Bereich

Zentrales Beschwerdemanagement

 

Drucksachen-Nr.

0160/2026

öffentlich

Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW
Sitzung am 26.03.2026

 

Anregung/Beschwerde gem. § 24 GO NRW

Antragstellerin / Antragsteller

Name und Anschrift werden hier aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht veröffentlicht.

Tagesordnungspunkt

Anregung vom 17.02.2026 Verkehrssituation an der Einmündung 
Schmidt-Blegge-Straße/Dellbrücker Straße

Beschlussvorschlag:
 
Der Ausschuss überweist die Anregung zur fachlichen Prüfung an das zuständige 
Sachgebiet „Stationäre Verkehrslenkung“ des Fachbereichs „Stadtentwicklung, Bauen und 
Mobilität“.
 
Die Verwaltung teilt dem Petenten das Ergebnis eigenständig mit.
 
Das Verfahren nach §24 GO NRW wird damit abgeschlossen.
 

Ö  19Ö  19
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Stellungnahme der Verwaltung:
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Sichtverhältnisse an der Einmündung Schmidt-Blegge-
Straße/ Dellbrücker Straße gemäß den Anforderungen aus den technischen Regelwerken zu
überprüfen und bei Bedarf geeignete Maßnahmen zur Herstellung der erforderlichen
Sichtfelder zu erarbeiten und umzusetzen. 
 
Aufgrund des geringen Zeitraums zwischen Eingang der Anregung beim Zentralen
Beschwerdemanagement und der Drucklegung für die Sitzungsunterlagen konnte die
Verwaltung noch kein endgültiges Ergebnis vorlegen.
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Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federführender Fachbereich
Zentrales Beschwerdemanagement
 
 

Mitteilungsvorlage Drucksachen-Nr. 0133/2026

öffentlich
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung

Ausschuss für Anregungen und Beschwerden 
gem. § 24 GO NRW

26.03.2026 zur Kenntnis

 

Tagesordnungspunkt

Jahresbericht des Zentralen Beschwerdemanagements über 
Bürgeranliegen 2025

Inhalt der Mitteilung:
 
In der Sitzung des Ausschusses für Anregungen und Beschwerden am 24.05.2006 wurde
ausführlich über Intention und Arbeitsansätze der „Zentralen Stelle für Anregungen und
Beschwerden“ berichtet (Mitteilungsvorlage 169/2006). In dieser Sitzung wurde darum
gebeten, auch den Ausschuss regelmäßig über Art, Umfang und Abarbeitung der beim
Zentralen Beschwerdemanagement bearbeiteten Bürgeranliegen zu informieren.
 
Inzwischen wurde der Jahresbericht 2025 erstellt und verwaltungsintern abgestimmt. Die
strukturellen Erkenntnisse und „Dauerbrenner“ sollen im weiteren Verlauf des Jahres mit der
Zielrichtung einer Verbesserung und damit Erledigung für den nächsten Bericht mit den
zuständigen Bereichen nachbesprochen werden.
 
 

Ö  20Ö  20
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FB 9 – 14 / Bürgeranliegen – Jahresbericht 2025 
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1. Zielsetzung des aktiven Beschwerdemanagements 

Die Stadt Bergisch Gladbach versteht Anregungen, Hinweise und Kritik aus der Bürgerschaft 
als wichtigen Bestandteil einer bürgerorientierten und leistungsfähigen Verwaltung. Das Zent-
rale Beschwerdemanagement (ZBM) dient dabei als zentrale Anlaufstelle, um Anliegen struk-
turiert aufzunehmen, einzuordnen und einer sachgerechten Bearbeitung zuzuführen. 

Ziel des aktiven Beschwerdemanagements ist es, Rückmeldungen aus der Bürgerschaft sys-
tematisch auszuwerten, um Verbesserungspotenziale in Verwaltungsabläufen, Entschei-
dungsprozessen und Serviceangeboten zu erkennen. Beschwerden und Anregungen werden 
dabei nicht ausschließlich als Kritik verstanden, sondern als wertvolle Hinweise auf Entwick-
lungen, Erwartungen und Wahrnehmungen innerhalb der Stadtgesellschaft. 

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der transparenten Kommunikation zwischen Verwaltung 
und Bürgerschaft sowie auf der Vermittlung zwischen den beteiligten Fachbereichen. Das ZBM 
trägt damit zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Verwaltungsarbeit bei. 

Im Berichtsjahr 2025 befasste sich das ZBM verstärkt mit Fragen der Qualität und Nachvoll-
ziehbarkeit von Bearbeitungsprozessen. Ziel war es, bestehende Abläufe zu reflektieren und 
Impulse für eine weiterhin serviceorientierte Bearbeitung von Bürgeranliegen zu setzen. Die 
jährliche Berichterstattung bildet hierfür eine wichtige Grundlage und ermöglicht eine kontinu-
ierliche Betrachtung der gewonnenen Erkenntnisse im Verwaltungsvorstand. 

2. Organisation des Managements für Anregungen und Beschwerden  

Das Zentrale Beschwerdemanagement (ZBM) wurde am 01. August 2012 im Büro des Bür-
germeisters (FB 9) angesiedelt. Es nimmt eine koordinierende und steuernde Funktion bei der 
Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden aus der Bürgerschaft ein. 

Das ZBM ist wie folgt organisiert: 

Frau Öztürk Telefon 14 - 26 67 zuständig für Anregungen und Beschwerden be-
züglich der Aufgabengebiete der Fachbereiche 1, 
2, 3, 4, 9, 10 und Jahresbericht 

Frau Feliz Möltgen Telefon 14 - 26 68 zuständig für Anregungen und Beschwerden be-
züglich der Aufgabengebiete der Fachbereiche 5, 
6, 7, 8 und Geschäftsführung für den Ausschuss 
für Anregungen und Beschwerden (AAB) 

Herrn Ruhe Telefon 14 – 22 45 Koordination des ZBM im Rahmen seiner Funk-
tion als Leiter der Abteilung 9-14 bis zum 
30.09.2025 

Herrn Schmitz Telefon 14 – 13 26 Koordination des ZBM im Rahmen seiner Funktion 
als Leiter der Abteilung 9-14 ab dem 01.10.2025 
 

Die im Jahr 2024 eingeführten organisatorischen Anpassungen, insbesondere die klar defi-
nierten Öffnungs- und Sprechzeiten, haben sich bewährt und wurden im Jahr 2025 unverän-
dert fortgeführt. Sie tragen zu einer verlässlichen Erreichbarkeit sowie zu einer strukturierten 
Bearbeitung der Anliegen bei. 

Im Berichtsjahr 2025 erfolgte zudem ein Umzug der Zentralen Beschwerdestelle. 
Seit dem 01.07.2025 ist das ZBM im Rathaus Stadtmitte, Konrad-Adenauer-Platz 1, Zimmer 
27, innerhalb der Öffnungszeiten erreichbar. 
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Anliegen können auf folgenden Wegen übermittelt werden: 

• Telefonisch unter den Rufnummern 02202 / 14 - 26 67 und 02202 / 14 - 26 68 (innerhalb 
der Sprechzeiten). 

• Web-Formular auf der städtischen Homepage (www.bergischgladbach.de) unter „Anre-
gungen & Beschwerden“. 

• Formloses Schreiben an die Stadt Bergisch Gladbach, FB 9 -14 Zentrales Beschwerde-
management, Postfach 20 09 20, 51439 Bergisch Gladbach. 

• Fax an 02202 / 14 70 26 67 und 02202 / 14 70 26 68. 

• Persönlich im Rathaus Stadtmitte, Konrad-Adenauer-Platz 1, Zimmer 27 (innerhalb der 
Öffnungszeiten).   

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Mängel im Stadtgebiet über eine App zu melden. 
Diese Hinweise werden unmittelbar an die zuständigen Fachbereiche zur Bearbeitung weiter-
geleitet und sind nicht Bestandteil der statistischen Auswertung des ZBM. 

3. Bürgersprechzeiten 

Im Jahr 2025 fanden keine Bürgersprechstunden des Bürgermeisters statt, da hierfür kein ent-
sprechender Bedarf festgestellt wurde. Die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger wurden ent-
weder schriftlich durch den Bürgermeister, die Zentralen Beschwerdestelle oder unmittelbar 
durch die jeweils zuständigen Fachbereiche beantwortet. 

Erfahrungsgemäß beziehen sich Anfragen nach einer Bürgermeistersprechstunde häufig auf 
individuelle Anliegen, wie etwa die Suche nach Wohnraum oder einem Betreuungsplatz in 
einer Kindertageseinrichtung. Diese Themen konnten in der Vergangenheit im Rahmen einer 
Bürgersprechstunde regelmäßig nicht abschließend, sondern erst im Nachgang zur Sprech-
stunde bearbeitet werden, da hierfür fachliche Zuständigkeiten und rechtliche Rahmenbedin-
gungen maßgeblich sind. 

Entsprechende Anliegen wurden im Beschwerdejahr sachgerecht von den zuständigen Fach-
bereichen bearbeitet, die Auskünfte gaben und Unterstützung anboten. Erfahrungen zeigten, 
dass die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch direkte Gespräche mit dem entspre-
chenden Fachpersonal des individuellen Anliegens ebenso erreicht wurde und zu schnelleren 
Lösungen führte. 

4. Gesamtheit der eingegangenen Anliegen aus der Bürgerschaft 

Im Berichtsjahr 2025 wurden insgesamt 588 Anliegen im Zentralen Beschwerdemanagement 
erfasst. Im Vergleich zum Vorjahr ist damit ein leichter Rückgang der statistisch erfassten An-
liegen zu verzeichnen. 

Diese Entwicklung ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass sich wiederkehrende The-
men – wie nicht abgeholte Abfälle, Sperrmüllabholungen, mangelhafte Straßenreinigungen 
oder wiederholt geäußerte Wünsche nach Feuerwerksverboten – zunehmend gebündelt be-
arbeiten ließen. In enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbereichen wurden zu diesen 
häufig auftretenden Sachverhalten standardisierte Rückmeldungen entwickelt. Dadurch 
konnte in geeigneten Fällen unmittelbar reagiert und das jeweilige Anliegen zeitnah aufgegrif-
fen werden, ohne jeden einzelnen gleichgelagerten Sachverhalt gesondert statistisch zu er-
fassen. 

Dieses Vorgehen hat sich bewährt und ermöglicht es, Hinweise aus der Bürgerschaft schneller 
in die fachliche Prüfung und Problemlösung zu überführen. Gleichzeitig wird damit dem 
Wunsch der Fachbereiche entsprochen, wiederkehrende Problemlagen frühzeitig zu erkennen 
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und unmittelbar anzugehen. Auf diese Weise können über die reine Bearbeitung einzelner 
Fälle hinaus auch zusätzlich strukturelle Verbesserungen erreicht werden. 

Unverändert hoch blieb die Anzahl der telefonischen Kontakte mit der zentralen Beschwerde-
stelle. Ein erheblicher Teil dieser Anrufe betrifft allgemeine Auskünfte oder Themen, die nicht 
in die Zuständigkeit der Stadtverwaltung, sondern beispielsweise in die Zuständigkeit des 
Rheinisch-Bergischen Kreises fallen. Hierzu zählen insbesondere Nachfragen und Beschwer-
den im Zusammenhang mit der Ausländerbehörde, etwa zu Bearbeitungsständen oder Ter-
minvergaben. Darüber hinaus wenden sich Bürgerinnen und Bürger häufig an das ZBM, wenn 
Fachbereiche – trotz veröffentlichter Telefon- und Sprechzeiten – nicht unmittelbar erreichbar 
sind. 

Vor diesem Hintergrund wird weiterhin empfohlen, die auf der städtischen Homepage bereit-
gestellten Informationen zu Zuständigkeiten, Kontaktmöglichkeiten sowie Telefon- und 
Sprechzeiten zu nutzen.  
 
Insbesondere während der Wahlperioden im Jahr 2025 erreichten die Stadt zudem vermehrt 
Hinweise zu Wahlplakaten, etwa bei vermeintlich unzulässiger Platzierung oder übermäßig 
langer Hängedauer, die ebenfalls häufig telefonisch gemeldet werden. 

Die Anzahl der durch den Bürgermeister persönlich gezeichneten Antworten ist im Jahr 2025 
deutlich gesunken und lag bei 29 Fällen. Die Beantwortung der Anliegen erfolgte überwiegend 
in der fachlichen Zuständigkeit der jeweiligen Fachbereiche oder – bei geeigneten Sachver-
halten – direkt durch das Zentrale Beschwerdemanagement. Diese Vorgehensweise hat sich 
als sachgerecht erwiesen und trägt zu einer zielgerichteten, schnelleren und fachlich fundier-
ten Bearbeitung der Anliegen bei.  

Ergänzend ist festzustellen, dass sich im Berichtsjahr das Kontaktverhalten der Bürgerschaft 
weiter verändert hat. Zunehmend wurden Anregungen und Beschwerden unmittelbar an das 
Büro des Bürgermeisters gerichtet, etwa über das zentrale Bürgermeister-Postfach oder über 
die persönliche E-Mail-Adresse des Bürgermeisters. Häufig war damit die Erwartung verbun-
den, auf diesem Weg eine besonders schnelle oder unmittelbare Rückmeldung unmittelbar 
von der Verwaltungsführung zu erhalten. 

Um eine einheitliche, sachgerechte und zeitnahe Bearbeitung dieser Anliegen sicherzustellen, 
wurde im Jahr 2025 erstmals ein angepasstes Verfahren eingeführt. Anregungen und Be-
schwerden, die über diese Kanäle eingehen, werden seither durch das Zentrale Beschwerde-
management gesichtet, eingeordnet und – je nach Sachverhalt – an die zuständigen Fachbe-
reiche weitergeleitet oder im ZBM selbst als Beschwerde oder Anregung aufgenommen und 
bearbeitet. 

Dieses Vorgehen hat sich rückblickend betrachtet bewährt. Es ermöglicht eine strukturierte 
Bearbeitung unabhängig vom gewählten Eingangsweg und trägt zugleich dazu bei, das Büro 
des Bürgermeisters zu entlasten. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass alle Anliegen nach ein-
heitlichen Maßstäben geprüft und den fachlich zuständigen Stellen zugeführt werden. 

Auch im Jahr 2025 zeigte sich im Rahmen der Bearbeitung von Beschwerden und Anliegen 
weiterhin eine zunehmende Tendenz zu unsachlicher Eskalation gegenüber der Stadtverwal-
tung. Neben allgemeinem Unverständnis über Verwaltungsabläufe und Entscheidungen kam 
es erneut vereinzelt zu problematischen Kommunikationsformen – insbesondere in Form von 
aggressivem Tonfall, persönlichen Angriffen, Drohungen sowie Ankündigungen von Dienst-
aufsichtsbeschwerden oder rechtlichen Schritten. 
Diese Entwicklung betrifft nicht ausschließlich die zentrale Beschwerdestelle, wird jedoch dort 
als zentrale Schnittstelle zwischen Bürgerschaft und Verwaltung besonders deutlich wahrge-
nommen. Die Bearbeitung der Anliegen erfordert daher neben fachlicher Bewertung zuneh-
mend auch kommunikative Deeskalationskompetenz sowie organisatorische Schutzmecha-
nismen für Mitarbeitende. 
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Vor diesem Hintergrund gewinnt der Schutz der Mitarbeitenden im direkten Bürgerkontakt wei-
terhin an Bedeutung. Es ist festzuhalten, dass sachliche Kritik und Beschwerdeführung selbst-
verständlich legitime Formen der Beteiligung darstellen. Gleichzeitig ist eine klare Abgrenzung 
erforderlich, wenn Grenzen überschritten und Mitarbeitende durch aggressives Verhalten be-
lastet oder gefährdet werden. 
 
Gleichzeitig erreichten das ZBM im Berichtsjahr 2025 aber auch zahlreiche positive Rückmel-
dungen. Bürgerinnen und Bürger bedankten sich insbesondere für zügige Bearbeitungen, ver-
ständliche Rückmeldungen und eine transparente Kommunikation. Diese Rückmeldungen un-
terstreichen die Bedeutung einer verlässlichen und zeitnahen Bearbeitung von Anliegen und 
werden als wertvolle Bestätigung der täglichen Arbeit verstanden. 
 
 
4.1. Bearbeitungsdauer 

Die Dauer der Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden variiert abhängig von der Art 
des Anliegens, der jeweiligen Zuständigkeit sowie der Komplexität des Sachverhalts. Das ZBM 
ist bestrebt, den Eingang eines Anliegens zeitnah zu bestätigen. Eine abschließende Rück-
meldung zu „regulären“ Anregungen und Beschwerden erfolgt üblicherweise innerhalb von 
zwei bis drei Wochen. 

Vorgänge, die eine abschließende Schlusszeichnung des Bürgermeisters erfordern, benötigen 
aufgrund der erforderlichen Abstimmungsprozesse regelmäßig eine längere Bearbeitungszeit 
und wurden auch deshalb reduziert. Die genannten zeitlichen Zielsetzungen konnten im Be-
richtsjahr in der überwiegenden Zahl der Fälle eingehalten werden. 

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Bearbeitungsabläufe im Jahr 2025 weiter stabilisiert. 
Die im Jahr 2024 vorgenommenen organisatorischen Anpassungen haben sich eingespielt 
und tragen zu einer klareren Zuordnung von Zuständigkeiten sowie zu einer verbesserten 
Kommunikation zwischen dem ZBM und den Fachbereichen bei. Dies wirkte sich insgesamt 
positiv auf die Weiterleitung und Bearbeitung der Anliegen aus. 

Durch die eingespielten Abläufe und die enge Abstimmung mit den Fachbereichen konnte die 
Bearbeitung der Anliegen insgesamt strukturierter und nachvollziehbarer erfolgen. Insbeson-
dere bei komplexeren Sachverhalten zeigte sich, dass klar definierte Zuständigkeiten und ab-
gestimmte Prozesse zu einer effizienteren Bearbeitung beitragen. 
 
 
4.2. Erfolg der Anliegen 

Sowohl Beschwerden als auch Eingaben konnten im Berichtsjahr 2025 in einigen Fällen nicht 
im Sinne der jeweiligen Anliegen abgeschlossen werden. In diesen Fällen lag es nicht in der 
Möglichkeit der Stadtverwaltung, Abhilfe zu schaffen oder Anregungen umzusetzen. Gründe 
hierfür waren unter anderem fehlende rechtliche Grundlagen, eine fehlende örtliche oder sach-
liche Zuständigkeit oder rechtliche Vorgaben, die einer Umsetzung entgegenstanden. 

In weiteren Fällen ließ sich ein „Erfolg“ im engeren Sinne nicht eindeutig bewerten. Dies betrifft 
insbesondere Anliegen, die überwiegend als Unmutsäußerungen eingehen oder Themen be-
treffen, die außerhalb des direkten Aufgabenbereichs der Stadtverwaltung liegen. Beispiele 
hierfür sind Beschwerden über Lautstärke und Aufenthalte größerer Personengruppen auf 
Spielplätzen innerhalb der zulässigen Nutzungszeiten, private Bauvorhaben mit daraus resul-
tierenden privatrechtlichen Nachbarschaftsstreitigkeiten, familiäre Konflikte und Sorgerechts-
fragen, Forderungen nach generellen Feuerwerksverboten oder Anfragen zum Deutschlandti-
cket. 

Unabhängig von der formalen Erfolgsaussicht bemühen sich das ZBM und die beteiligten 
Fachbereiche, die Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu unterstützen. Dies erfolgt entweder 
durch eine Weiterleitung an die jeweils zuständige Stelle oder durch ergänzende Informationen 
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und Erläuterungen, um den Sachverhalt nachvollziehbar darzustellen und Orientierung zu ge-
ben. 

Ergänzend ist festzuhalten, dass im Berichtsjahr nahezu alle persönlich im ZBM erschienenen 
Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen vorsprachen, die überwiegend nicht in den Zuständig-
keitsbereich der Stadtverwaltung fielen. Unabhängig davon wurden alle Vorsprachen ernst ge-
nommen und mit der erforderlichen Zeit und Aufmerksamkeit begleitet. 

Die Anliegen reichten von aufenthaltsrechtlichen Fragestellungen mit Auslandsbezug über 
Fragen zu bereits bestandskräftigen Bußgeldbescheiden, mietrechtlichen Konflikten bis hin 
zur Äußerung grundsätzlicher Unzufriedenheit mit rechtlich beschlossenen Maßnahmen und 
Veränderungen. Auch wenn eine unmittelbare Abhilfe in diesen Fällen regelmäßig nicht mög-
lich war, wurden die Bürgerinnen und Bürger angehört, über rechtliche Rahmenbedingungen 
informiert und – soweit möglich – an zuständige Stellen verwiesen oder mit weiterführenden 
Hinweisen unterstützt. 

Dieses Vorgehen entspricht dem Selbstverständnis des ZBM als bürgerorientierte Anlauf-
stelle. Ziel ist es, Orientierung zu geben und Anliegen ernst zu nehmen – auch dann, wenn 
keine formale Zuständigkeit besteht.  
 
 
4.3. Anlass 

Die Beweggründe für Anregungen und Beschwerden werden im ZBM als separater „Anlass“ 
erfasst und ausgewertet. Die Gesamtzahl der Anliegen ist im Berichtsjahr 2025 im Vergleich 
zum Vorjahr 2024 leicht zurückgegangen. Die Struktur der Anlässe blieb dabei insgesamt 
stabil. 

Den mit Abstand größten Anteil nahmen erneut Meldungen zu Missständen ein. Im Jahr 
2025 wurden insgesamt 260 Missstände erfasst. Hierzu zählen unter anderem Hinweise auf 
verkehrliche Situationen, Mängel im öffentlichen Raum, Straßen- und Gehwegzustände, Grün-
schnitt oder Abfallentsorgung. Diese Meldungen werden überwiegend als sachliche Hinweise 
verstanden und unmittelbar an die zuständigen Fachbereiche zur Prüfung und Bearbeitung 
weitergeleitet. Im Ergebnis kann jedoch festgestellt werden, dass rund 400 km Straßen von 
den Mitarbeitern in Stand gehalten sowie 2.000 Einzelaufbrüche begleitet und überprüft wer-
den. Es nutzen wöchentlich rund 1.000 Bürger den Wertstoffhof und 35.000 Mülltonnen wer-
den geleert. Die Beschwerden sind in Relation zu dem vorliegenden Massengeschäft zu se-
hen. 

Als weiterer häufiger Anlass wurden einfache Meldungen registriert. Mit 124 Fällen betrafen 
diese vor allem Informations- und Weiterleitungsbedarfe, bei denen Bürgerinnen und Bürger 
Unterstützung bei der Einordnung ihrer Anliegen oder bei der Klärung von Zuständigkeiten 
suchten. 

Die Unzufriedenheit mit einer Entscheidung spielte im Berichtsjahr 2025 mit 78 Fällen eine 
geringere Rolle als in den Vorjahren. Die Beschwerden richteten sich hierbei überwiegend 
nicht gegen die Bearbeitung durch die Verwaltung, sondern gegen rechtlich oder politisch vor-
gegebene Entscheidungen, insbesondere in den Bereichen Ordnung, Verkehr sowie Planung 
und Bau. 

Der Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern wurde in 41 Fällen als Anlass benannt. Dabei 
ging es häufig um das persönliche Empfinden, nicht ausreichend gehört oder verstanden wor-
den zu sein. Nur in wenigen Einzelfällen bezogen sich die Beschwerden auf tatsächlich als 
unfreundlich wahrgenommenes Verhalten. 

Die schlechte Erreichbarkeit einzelner Bereiche wurde mit 32 Meldungen erneut häufiger 
thematisiert als im Vorjahr. Diese Rückmeldungen betrafen unterschiedliche Fachbereiche 
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und standen häufig im Zusammenhang mit telefonischen Kontaktversuchen. Im Vergleich 
dazu zeigte sich, dass Anliegen über schriftliche oder digitale Wege als verlässlicher wahrge-
nommen wurden. 

Die Bearbeitungsdauer wurde in 26 Fällen als Hauptanlass genannt. Diese Beschwerden 
bezogen sich überwiegend auf komplexere Vorgänge, bei denen mehrere Stellen eingebun-
den waren oder externe Zuständigkeiten bestanden. 

In 27 Fällen wurde eine fehlende Rückmeldung oder Zwischenmeldung beanstandet. 
Diese Rückmeldungen verdeutlichen die Bedeutung transparenter Kommunikation, insbeson-
dere bei länger andauernden Prüf- oder Abstimmungsprozessen. 

Insgesamt zeigt die Auswertung der Anlässe, dass sich die Beschwerden im Jahr 2025 weni-
ger auf einzelne Fachbereiche oder konkrete Entscheidungen konzentrierten, sondern häufig 
aus Informationsbedarfen, Kommunikationsfragen und dem Wunsch nach nachvollziehbaren 
Abläufen resultierten. 

5. Auswertung nach Arten von Anliegen 

Bei der Erfassung der Anliegen wird nach den folgenden Kriterien unterschieden: 

- Anregungen nach § 24 GO NRW - an den Rat/Ausschuss gerichtet 
- Eingaben - Hinweise, Anregungen, Anliegen und Sonstiges 
- Lob und Dank 
- Beschwerden - über Maßnahmen, Entscheidungen oder die Arbeit der Verwaltung 
- Dienstaufsichtsbeschwerden - richten sich gegen das persönliche (Fehl-) Verhalten von 

Mitarbeitenden 
- Fachaufsichtsbeschwerden - formloser Rechtsbehelf zur Einschaltung der Aufsichtsbe-

hörde, wenn der Adressat einer Entscheidung oder Maßnahme mit der Sachbehandlung 
nicht einverstanden ist 

- Petitionen - gegenüber übergeordneten Behörden sind Stellungnahmen abzugeben 
 

Ausgenommen von der Bearbeitung durch das ZBM sind unverändert Anregungen und Be-
schwerden aus der Mitarbeiterschaft, die sich auf verwaltungsinterne Angelegenheiten 
beziehen. 
 
 
5.1. Anregungen und Beschwerden nach § 24 GO 

Im Berichtszeitraum wurden 17 Anregungen/Beschwerden nach § 24 GO neu erfasst. Die Vor-
gänge wurden zur weiteren fachlichen Beratung und Entscheidung in die zuständigen Fach-
ausschüsse verwiesen oder direkt abgelehnt.  
Das Ratsinformationssystem der Stadt Bergisch Gladbach bietet die Möglichkeit, die Sitzungs-
termine der Gremien, dessen öffentliche Vorlagen und dessen öffentliche Niederschriften ein-
zusehen.  
 
5.2. Allgemeine Eingaben und Beschwerden 

Die Bürgerinnen und Bürger wenden sich mit den unterschiedlichsten Anliegen an das ZBM. 
Häufig werden Missstände angesprochen, wie mangelhafte Gehwegreinigungen, Ampelaus-
fälle, Straßenschäden oder unzureichender Grünschnitt. Für solche Anliegen wird überwie-
gend das Kontaktformular auf der Homepage des ZBM genutzt. 

Zunehmend wird dieses Formular jedoch auch für Themen verwendet, die nicht in den Aufga-
benbereich des ZBM fallen, wie zum Beispiel die Kritik an erteilten Verwarn- und Bußgeldern, 
die Suche nach Wohnraum oder persönliche Anliegen im Bereich Jugend und Soziales. Aus 
Sicht der Bürgerinnen und Bürger werden solche Meldungen oft als „Beschwerden“ wahrge-
nommen. Die Mitarbeitenden des ZBM prüfen diese zunächst. Häufig stellt sich jedoch heraus, 
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dass es sich nicht um Beschwerden im eigentlichen Sinne des Beschwerdemanagements han-
delt, sondern um fachliche Anliegen. Solche Anliegen werden daher weder im Programm „Tell 
Me“ erfasst noch ausgewertet, sondern an die jeweils zuständigen Fachabteilungen zur wei-
teren Bearbeitung weitergeleitet. 

Ebenso nicht erfasst werden zahlreiche Meldungen, die nicht in die Zuständigkeit der Stadt-
verwaltung fallen, wie z.B. Ausländer- und Einbürgerungsangelegenheiten. 
 
Im Rahmen der Nutzung des Kontaktformulars wurde zudem mehrfach der Wunsch geäußert, 
Bildmaterial zur besseren Veranschaulichung von Missständen direkt mitsenden zu können. 
Diese Möglichkeit besteht derzeit noch nicht. Im Zuge der laufenden Neugestaltung der städ-
tischen Homepage wird jedoch geprüft, wie das Kontaktformular künftig weiterentwickelt und 
nutzerfreundlicher gestaltet werden kann. 
 

5.3. Dienstaufsichtsbeschwerden 

Dienstaufsichtsbeschwerden beziehen sich per Definition auf ein – vermeintliches – persönli-
ches Fehlverhalten von Mitarbeitenden der Stadtverwaltung. In den als „Dienstaufsichtsbe-
schwerde“ bezeichneten Schreiben wird jedoch meist keine solche Fehlverhaltensbehauptung 
vorgebracht. Stattdessen handelt es sich überwiegend um allgemeine Kritik oder Frust über 
sachliche Entscheidungen der Verwaltung bzw. deren Mitarbeitenden. 

Insgesamt machten Dienstaufsichtsbeschwerden mit 20 Eingängen auch in diesem Jahr nur 
einen kleinen Teil der durch das ZBM bearbeiteten Vorgänge aus. Diese verteilten sich auf 
mehrere Fachbereiche. Der Großteil der Beschwerden richtete sich jedoch nicht gegen per-
sönliches Fehlverhalten von Mitarbeitenden, sondern darauf, dass die persönlichen Vorstel-
lungen der Bürgerinnen und Bürger nicht mit dem Handeln der Verwaltung übereinstimmen. 
 

5.4. Petitionen 

Petitionen sind eine durch die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen oder das Grund-
gesetz eröffnete Möglichkeit für die Bürgerschaft, ein – nicht in die Stadt eingebundenes – 
politisches Gremium des Bundes oder des Landes mit einem Anliegen zu befassen. Inhaltlich 
können Petitionen jeden Bereich umfassen. 

Das ZBM erstattet in diesen Fällen dem zuständigen Ministerium auf dem Dienstweg über den 
Kreis und die Bezirksregierung Bericht. Auf Grundlage dieses Berichts befasst sich der jewei-
lige Petitionsausschuss mit der Angelegenheit. 

Im Berichtszeitraum war das ZBM mit zwei Petitionsschreiben befasst: 

1. Petitionen im Zusammenhang mit einer Stellungnahme des Jugendamtes im fami-
liengerichtlichen Verfahren: 

Gegenstand der Petition war eine im Rahmen eines familiengerichtlichen Verfahrens abgege-
bene Stellungnahme des Jugendamtes aus dem Jahr 2020. Der Vorgang wurde unter Be-
achtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben geprüft. Die Stadtverwaltung kam zu dem Er-
gebnis, dass die Stellungnahme fachlich vertretbar war und kein Anlass für eine nachträgliche 
Korrektur bestand. Die Petition bot keinen Anlass für ein weitergehendes Tätigwerden. Der 
Petitionsausschuss hat keinen Anlass für Maßnahmen gesehen, da weder ein Fehlverhalten 
des Jugendamtes noch Rechtsverstöße festgestellt werden konnten. 

2. Petition zur Nachveranlagung von Straßenreinigungsgebühren: 

Die zweite Petition betraf die Nachveranlagung von Straßenreinigungsgebühren für ein Grund-
stück. Die Gebührenerhebung sowie die rückwirkende Nachveranlagung wurden rechtlich 
überprüft und als rechtmäßig bestätigt. Der Petition konnte daher nicht abgeholfen werden. 

98



FB 9 – 14 / Bürgeranliegen – Jahresbericht 2025 
 

11 
 

 
 

5.5. Fachaufsichtsbeschwerden 

Fachaufsichtsbeschwerden sind eine gesetzlich vorgesehene Möglichkeit, sich mit einem kon-
kreten fachlichen oder inhaltlichen Anliegen an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden. 
Gegenstand ist dabei die sachliche und rechtliche Bewertung einer einzelnen Verwaltungsent-
scheidung oder Maßnahme. 

In solchen Fällen erstattet das ZBM Bericht an die zuständige Fachaufsichtsbehörde, die das 
Verwaltungshandeln überprüft und dem Beschwerdeführer bzw. der Beschwerdeführerin ant-
wortet. 

Im Berichtszeitraum wurden drei Fachaufsichtsbeschwerden bearbeitet: 
 
1. Bauaufsichtliche Prüfung einer Zaunanlage: 

 
Gegenstand einer Fachaufsichtsbeschwerde war die bauaufsichtliche Bewertung einer errich-
teten Zaunanlage an der Grundstücksgrenze. Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage erga-
ben sich keine Anhaltspunkte für ein rechtswidriges Verwaltungshandeln. Die Anlage wurde 
als zulässiges, verfahrensfreies Vorhaben eingestuft. Die Fachaufsichtsbeschwerde wurde zu-
rückgewiesen. 

2. Baugenehmigungen für ein Doppelhausvorhaben:  

Eine weitere Fachaufsichtsbeschwerde richtete sich gegen die Erteilung von Baugenehmigun-
gen für ein Bauvorhaben im unbeplanten Innenbereich. Die bauplanungs- und bauordnungs-
rechtliche Prüfung bestätigte die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens. Auch verwaltungs-
gerichtliche Eilverfahren bestätigten die Rechtsauffassung der Bauaufsichtsbehörde. Die 
Fachaufsichtsbeschwerde erwies sich als unbegründet. 
 
3. Abbruchmaßnahme auf einem Nachbargrundstück: 
 
Gegenstand einer weiteren Fachaufsichtsbeschwerde war das bauaufsichtliche Vorgehen im 
Zusammenhang mit Abbrucharbeiten und einer behaupteten Gefährdung angrenzender bau-
licher Anlagen. Die Bauaufsichtsbehörde leitete unverzüglich ein ordnungsbehördliches Ver-
fahren ein, prüfte die Standsicherheit und traf erforderliche Sicherungsmaßnahmen. Ein 
rechtswidriges oder ermessensfehlerhaftes Verwaltungshandeln lag nicht vor. Die Fachauf-
sichtsbeschwerde wurde zurückgewiesen. 
 
In allen drei Fällen hat das ZBM die erforderlichen Berichte an die zuständigen Stellen erstellt 
und die Anliegen an die jeweiligen Aufsichtsbehörden weitergeleitet. 
 

5.6. Kommunalaufsichtsbeschwerden 
 
Kommunalaufsichtsbeschwerden richten sich gegen das rechtmäßige Verwaltungshandeln 
der Kommune als Ganzes. Sie betreffen nicht einzelne Fachentscheidungen, sondern die 
Frage, ob die Stadt ihre Aufgaben insgesamt im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorga-
ben wahrnimmt. 
 
In diesen Fällen wird die Stadtverwaltung durch die Kommunalaufsichtsbehörde um eine Stel-
lungnahme gebeten. Das ZBM koordiniert die Bearbeitung und Berichterstattung. Viele KAB 
werden aber auch in den Verwaltungsbereichen dezentral in eigener Verantwortung bearbei-
tet. Auf dieser Grundlage prüft die Kommunalaufsichtsbehörde das Anliegen und informiert 
den Beschwerdeführer bzw. die Beschwerdeführerin über das Ergebnis. 
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Im Berichtszeitraum wurden durch das ZBM vier Kommunalaufsichtsbeschwerden bearbeitet: 
 
 
 
1. Baumaßnahme Schloßstraße 

 
Eine Kommunalaufsichtsbeschwerde betraf verkehrsrechtliche Maßnahmen im Zusammen-
hang mit einer innerstädtischen Baumaßnahme. Die Stadtverwaltung stellte dar, dass die ge-
troffenen Verkehrsregelungen zur Gefahrenabwehr erforderlich und verhältnismäßig waren. 
Die Maßnahmen dienten insbesondere dem Schutz von Passanten sowie der Aufrechterhal-
tung der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs. Die Kommunalaufsichtsbeschwerde bot kei-
nen Anlass für ein aufsichtsrechtliches Einschreiten. 
 
2. Verhalten von Reitern im Waldgebiet 
 
Gegenstand einer weiteren Kommunalaufsichtsbeschwerde war ein Anliegen im Zusammen-
hang mit dem Verhalten einer Reiterin im Waldgebiet. Es wurde geprüft, ob eine ordnungs-
rechtliche Grundlage für ein gefahrenabwehrendes Einschreiten der Stadt vorliegt. 
Die Prüfung ergab, dass die rechtlichen Voraussetzungen für ordnungsbehördliche Maßnah-
men nicht erfüllt waren. Nach den Vorgaben des Ordnungsbehördengesetzes NRW ist ein 
Einschreiten nur bei Vorliegen einer konkreten Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung zulässig. Diese Schwelle war im vorliegenden Fall nicht erreicht. Die Bewertung erfolgte 
unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsprechung. 
Da keine weitergehenden Ermächtigungsgrundlagen bestanden, konnte dem Anliegen nicht 
entsprochen werden. Ein aufsichtsrechtliches Einschreiten war nicht veranlasst. 
 
3. Akteneinsicht im Bericht des Jugendamtes 
 
Gegenstand einer Kommunalaufsichtsbeschwerde war ein Antrag auf Akteneinsicht in Unter-
lagen des Jugendamtes im Zusammenhang mit familienhilferechtlichen Maßnahmen. Die 
Stadtverwaltung prüfte den Sachverhalt unter Einbeziehung der zuständigen Fachabteilung 
und stellte den Ablauf der Akteneinsicht nachvollziehbar dar. 
Die Akteneinsicht wurde grundsätzlich ermöglicht, jedoch rechtlich zulässig eingeschränkt. 
Maßgeblich waren hierbei die datenschutzrechtlichen Vorgaben des Sozialgesetzbuches, ins-
besondere der besondere Vertrauensschutz bei sensiblen Sozialdaten. Die vorgenommenen 
Einschränkungen erwiesen sich als rechtlich geboten. Ein Termin zur Akteneinsicht wurde an-
geboten. Ein aufsichtsrechtliches Einschreiten war nicht veranlasst. 
 
4. Umbau der Altenberger-Dom-Straße 
 
Eine weitere Kommunalaufsichtsbeschwerde betraf den geplanten Umbau eines Abschnitts 
der Altenberger-Dom-Straße. Beanstandet wurde insbesondere die aus Sicht des Beschwer-
deführers fehlende Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens. 
Die Stadtverwaltung stellte dar, dass die Maßnahme auf Grundlage politischer Beschlüsse 
erfolgt und vorab rechtlich geprüft wurde. Bei dem Vorhaben handelt es sich um zulässige 
Anpassungs- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, Barri-
erefreiheit und Leistungsfähigkeit des Straßenraums. Ein Planfeststellungsverfahren war nach 
rechtlicher Bewertung nicht erforderlich. Die geplante Umgestaltung erwies sich als rechtmä-
ßig. Ein aufsichtsrechtliches Einschreiten war nicht geboten. 
 
Im Berichtsjahr 2025 wurden insgesamt vier Kommunalaufsichtsbeschwerden bearbeitet. In 
allen Fällen bestätigte die Prüfung die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Ein auf-
sichtsrechtliches Einschreiten war nicht erforderlich. 
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5.7. Lob / Dank 

Auf Anregung des AAB im Rahmen der Beratung des letzten Beschwerdeberichts wird in 
den Beschwerdeberichten künftig neben kritischen Rückmeldungen auch Lob und Dank aus 
der Bürgerschaft stärker dargestellt; die Fachbereiche wurden gebeten, entsprechende 
Rückmeldungen verstärkt an das ZBM weiterzuleiten. 

Bürgerinnen und Bürger bedankten sich im Berichtsjahr 2025 insbesondere für eine freundli-
che, kompetente und hilfsbereite Bearbeitung ihrer Anliegen sowie für eine zügige und lö-
sungsorientierte Unterstützung durch die Verwaltung. 

Mehrfach wurde hervorgehoben, dass Mitarbeitende verschiedener Fachbereiche sich auch 
in zeitlich angespannten Situationen engagiert, serviceorientiert und unbürokratisch einge-
bracht haben. Lobende Rückmeldungen bezogen sich unter anderem auf den persönlichen 
Einsatz bei Bauaktenauskünften, die Unterstützung bei kurzfristigen Anliegen, eine professio-
nelle und freundliche Bearbeitung im Bürgerbüro sowie auf reibungslose Abläufe bei der Ab-
fallentsorgung. Auch Infrastrukturmaßnahmen, wie neu geschaffene oder erneuerte Wege und 
Brücken, sowie gut organisierte Baustellen wurden positiv wahrgenommen. 

In einzelnen Fällen fand diese Anerkennung auch öffentlich Ausdruck, etwa in Form einer po-
sitiven Rückmeldung in der lokalen Presse. Dort wurde die schnelle Reaktion der Stadt auf 
eine gemeldete Gefahrenstelle ausdrücklich hervorgehoben: 

„Wenn man der zentralen Stelle für Beschwerden in Bergisch Gladbach etwas mitteilt, hat man 
manchmal den Eindruck, dass sich nichts tut. Vor drei Arbeitstagen habe ich eine Gefahren-
stelle gemeldet. Und heute festgestellt, dass alle Platten ordentlich neu verlegt worden sind.“ 

In einer weiteren Rückmeldung heißt es beispielhaft: 

„Was für ein freundlicher und hilfsbereiter Service. Hier wurde sich mit großem persönlichem 
Einsatz gekümmert – so stelle ich mir Bürgerservice vor.“ 

Besonders erfreulich ist, dass Bürgerinnen und Bürger nicht nur einzelne Vorgänge, sondern 
auch die zwischenmenschliche Kommunikation, Empathie und Verlässlichkeit der Mitarbeiten-
den hervorhoben. Diese Rückmeldungen zeigen, dass eine serviceorientierte Verwaltung und 
persönliches Engagement wahrgenommen und geschätzt werden. 

Darüber hinaus gingen vereinzelt persönliche Dankes- und Anerkennungsschreiben ein, die 
sich auf die Amtszeit des Bürgermeisters bezogen. In diesen Schreiben wurde unter anderem 
hervorgehoben, dass in den vergangenen Jahren positive Entwicklungen in der Stadt sichtbar 
geworden seien. So heißt es in einem Schreiben: 

„Zum letzten Mal also an unseren Herrn Bürgermeister: Danke. In Ihrer Amtszeit sind viele 
schöne Dinge gelungen, die auch in der Stadt wahrgenommen wurden.“ 

Das ZBM versteht diese Rückmeldungen als wertvolle Bestätigung der täglichen Arbeit der 
Verwaltung und als Motivation, den eingeschlagenen Weg einer transparenten, zugewandten 
und lösungsorientierten Kommunikation mit der Bürgerschaft weiterzuführen. 
 
 
6. Interessante Einzelfälle 

Im Berichtsjahr 2025 gab es eine Vielzahl an unterschiedlichen Einzelfällen, die exemplarisch 
die Bandbreite der Themen widerspiegeln, mit denen sich das ZBM befasst. Nachfolgend sind 
ausgewählte Beispiele: 
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Pfadfinderheim Q1: Pfadfinderinnen und Pfadfinder wandten sich mit Sorge um die Zukunft 
des Pfadfinderheims an die Stadt. Die Verwaltung erläuterte die Eigentums- und Vertragslage, 
führte ein persönliches Gespräch und prüfte Perspektiven für eine weitere Nutzung bzw. alter-
native Lösungen. 

Fußgängerquerung Schule Am Rübezahlwald: Eine Schulklasse setzte sich für mehr Ver-
kehrssicherheit im Schulumfeld ein. Das Engagement wurde gewürdigt; kurzfristige Verbesse-
rungen sowie langfristige Maßnahmen zur Schulwegsicherheit werden geprüft. 

Forscherclub GGS Paffrath – Radverkehr: Kinder des Forscherclubs machten auf gefährli-
che Stellen im Radwegenetz aufmerksam. Die Hinweise wurden aufgegriffen, laufende Pro-
jekte erläutert und konkrete Anregungen an die zuständigen Fachbereiche weitergegeben. 

Forsthaus Steinhaus: Bürgeranliegen betrafen die Zuwegung und den Wegfall von Parkmög-
lichkeiten im Umfeld des Forsthauses. Die Stadt stellte die baulichen Hintergründe im Aus-
tausch mit den Beteiligten dar. 

Grundschule Moitzfeld – Verkehrssituation: Kritik an der Verkehrssituation rund um die 
Grundschule wurde aufgenommen. Die Thematik wird im Rahmen des Schulischen Mobilitäts-
managements und der Verkehrsplanung weiter geprüft. 

Saaler Mühle: Ein Bürger erkundigte sich nach der Wiederherstellung eines gesperrten Stegs 
und bot Unterstützung an. Die Verwaltung erläuterte, dass aus Sicherheitsgründen derzeit kein 
Ersatz vorgesehen ist, prüft jedoch perspektivisch Möglichkeiten. 

Stadtbaum Urbanstraße: Ein Bürger regte die Pflanzung von Straßenbäumen an. Die Ver-
waltung prüft das Anliegen, insbesondere unter Berücksichtigung unterirdischer Leitungen, 
und sagte eine weitere Information zu. 

Sport- und Vereinsbetrieb: Vereinzelt wandten sich Vereine mit Anliegen zur Nutzung von 
Sportstätten an die Stadt. Die Verwaltung prüfte gemeinsam mit den zuständigen Fachberei-
chen mögliche Lösungen, um den Trainings- und Vereinsbetrieb weiterhin zu ermöglichen. 

Nutzung einer Garage als Notunterkunft: In einem Einzelfall nutzte eine wohnungslose Per-
son eine private Garage als Notunterkunft. Das Ordnungsamt kümmerte sich um die Betreu-
ung der hilfsbedürftigen Person und regelte zugleich die Situation im Austausch mit der Eigen-
tümerin. 

Konflikte in Sozialunterkünften: Wiederholt gingen Beschwerden zu Konflikten innerhalb 
von Sozialunterkünften ein, etwa wegen Lärm oder Ruhestörungen. In diesen Fällen erfolgte 
eine Abstimmung mit Hausverwaltung und Sozialdienst, um deeskalierend einzuwirken. 

Sperrmüll auf Nachbargrundstück: Nachbarn wandten sich wegen wiederholt abgestellten 
Sperrmülls auf einem Grundstück an die Stadt und fragten an, ob ein Erwerb des Grundstücks 
durch die Stadt möglich sei, um die Situation dauerhaft zu entschärfen. Ein städtischer Erwerb 
des Grundstücks war nicht möglich; das Anliegen wurde ordnungsrechtlich geprüft. 

Fahrerflucht – Anfrage zur Kameraauswertung: In einem Fall wurde eine Fahrerflucht ge-
meldet und die Auswertung von Verkehrskameras angefragt. Die Stadt prüfte die rechtlichen 
Möglichkeiten und verwies auf die Zuständigkeit der Polizei. 

Antrag auf Einschränkung von Markstände: Eine Gewerbetreibende beantragte aus wirt-
schaftlichen Gründen das Verbot von Markständen vor ihrem Geschäft. Die Verwaltung prüfte 
die Anfrage unter Berücksichtigung der Marktordnung sowie der Interessen aller Beteiligten. 
Ein Verbot bzw. eine Einschränkung der Marktstände vor dem Geschäft wurde abgelehnt. Der 
Wochenmarkt findet grundsätzlich auf dem Konrad-Adenauer-Platz statt; eine Verlegung in die 
Hauptstraße erfolgt nur ausnahmsweise und zeitlich begrenzt. Es besteht kein Anspruch auf 
freigehaltene Schaufensterfronten. 
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Mahnungen in Trauerfällen: Eine Bürgerin wandte sich mit Kritik an Mahnungen im Zusam-
menhang mit Grabkosten an die Stadt, die sie in einer persönlichen Trauersituation als belas-
tend empfand. Der Vorgang wurde geprüft; dabei wurde erläutert, dass die Stadt trotz beson-
derer persönlicher Umstände an gesetzliche Vorgaben gebunden ist und offene Forderungen 
bearbeiten muss. 

Kinderratssitzung: Am Freitag, den 28.11.2025 fand unter Teilnahme von 15 der insgesamt 
20 städtischen Grundschulen im Stadtgebiet eine Kinderratssitzung im Ratssaal Bensberg 
statt. Genauso wie die „großen“ Ratsmitglieder konnten die Grundschülerinnen und -schüler 
aus den 3. und 4. Klassen ihre Anliegen dem Bürgermeister sowie dem Dezernenten für 
Schule, Soziales und Jugend vortragen und auf Missstände in Ihrem schulischen Umfeld hin-
weisen. Als Ergebnis der Kinderratssitzung wird es zu 2 der insgesamt 5 angesprochenen 
Themenkreise (Schulwegsicherheit und Sauberkeit bzw. Sicherheit der Spielplätze) eine An-
regung nach § 24 GO NRW an den Ausschuss für Anregungen und Beschwerden geben. 

7. Auswertungen nach strukturellen Erkenntnissen 

Am Ende der Bearbeitung von Bürgeranliegen stellt sich für das ZBM regelmäßig die Frage, 
ob sich aus einzelnen Beschwerden oder deren Häufung strukturelle Erkenntnisse ableiten 
lassen. Gemeint ist damit, ob Hinweise auf grundsätzliche Verbesserungsmöglichkeiten in or-
ganisatorischen Abläufen, Zuständigkeiten, Kommunikationswegen oder strategischen Ent-
scheidungen erkennbar werden. 

Neben der individuellen Bearbeitung der Anliegen gehört diese Analyse zu den zentralen Auf-
gaben eines aktiven Beschwerdemanagements. Nur durch die systematische Auswertung 
wiederkehrender Themen können längerfristige Verbesserungen angestoßen werden. Vor die-
sem Hintergrund konzentriert sich auch der Jahresbericht 2025 auf ausgewählte strukturelle 
Beobachtungen. 

7.1. Umgang mit bislang dargestellten Erkenntnissen 
Zu den im letzten Bericht dargestellten Erkenntnissen gab es von den Fachbereichen folgende 
Rückmeldungen: 

Sport- und Freizeitangebote – Zwischen Fortschritt und Rückschlägen 

Die im Berichtsjahr 2024 dargestellten Hinweise zur Weiterentwicklung der Sport- und Frei-
zeitangebote wurden im Berichtsjahr 2025 weiter aufgegriffen. Die Stadt Bergisch Gladbach 
befindet sich hierzu in einem fortlaufenden Austausch mit dem Stadtsportverband, insbeson-
dere im Hinblick auf die Fortschreibung des Sportentwicklungsplans. 

Zudem konnten konkrete Projekte umgesetzt oder weiter vorangebracht werden. So erfolgte 
im Berichtsjahr der symbolische Spatenstich für den Skaterpark unter Beteiligung von Bürger-
meister Frank Stein. Auch der politische Beschluss zum Umbau des Stadionareals wurde ge-
fasst. Darüber hinaus konnte das Schwimmbad am Mohnweg in Betrieb genommen werden. 

Für die geplante Freizeitsportanlage in Katterbach wurde nach Abschluss der erforderlichen 
Schadstoffsanierung der erste Bauabschnitt in Angriff genommen. Damit konnte ein weiterer 
wichtiger Schritt zur Entwicklung moderner und bedarfsgerechter Sport- und Freizeitflächen 
im Stadtgebiet umgesetzt werden. 

Insgesamt zeigen diese Entwicklungen, dass die Stadt die Bedarfe im Bereich Sport und Frei-
zeit weiterhin ernst nimmt und kontinuierlich an der Verbesserung der Angebote arbeitet. Die 
Rückmeldungen aus der Bürgerschaft lassen erkennen, dass die eingeschlagenen Maßnah-
men positiv wahrgenommen werden und Zuversicht für die weitere Entwicklung besteht. 
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Baustellenmanagement 

Im Bereich des Baustellenmanagements und der temporären Verkehrslenkung konnten im 
Berichtsjahr ebenfalls Fortschritte erzielt werden. Nach einer Phase organisatorischer Neuauf-
stellung ist das Sachgebiet seit November 2024 personell vollständig aufgestellt. Die Arbeits-
abläufe haben sich seither stabilisiert. 

Die temporäre Verkehrslenkung ist ein besonders komplexes Aufgabenfeld, das eine enge 
Abstimmung mit zahlreichen Beteiligten erfordert. Neben der Koordination von Baustellen um-
fasst der Aufgabenbereich unter anderem auch die verkehrliche Absicherung von Veranstal-
tungen, etwa im Rahmen des Karnevals. Insgesamt werden jährlich mehrere tausend Maß-
nahmen betreut. 

Im Zuge der Weiterentwicklung wurde zudem die städtische Homepage fortlaufend gepflegt 
und ausgebaut. Bürgerinnen und Bürger können dort aktuelle Informationen sowie Übersich-
ten zu relevanten Maßnahmen einsehen. Dies trägt zu mehr Transparenz und Nachvollzieh-
barkeit bei und hat zu einer spürbaren Entlastung in der Kommunikation geführt. 

Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden  

Im Jahr 2025 wurden seitens der Stadtverwaltung mehrere konkrete Maßnahmen umgesetzt 
bzw. weiterentwickelt, um Mitarbeitende im Bürgerkontakt zu schützen und Gewaltvorfälle prä-
ventiv zu reduzieren. Die Thematik wurde insbesondere durch den Fachbereich 1 – Abteilung 
Betriebliches Gesundheitsmanagement – verstärkt aufgegriffen und strukturell begleitet. 

Im Frühjahr 2025 wurde hierzu eine Grundsatzerklärung „Gewalt am Arbeitsplatz“ durch den 
Bürgermeister und den Personalrat unterzeichnet und intern veröffentlicht. Diese Erklärung 
enthält eine eindeutige Haltung der Stadtverwaltung und stellt klar, dass die Stadt Bergisch 
Gladbach ein gewaltfreier Ort ist und Gewalt in keiner Form toleriert wird.  

Zugleich wurde betont, dass Verstöße konsequent verfolgt werden und – sofern erforderlich – 
auch strafrechtliche Schritte erfolgen. Betroffene Mitarbeitende erhalten dabei die volle Unter-
stützung der Stadtverwaltung. 

Neben der Grundsatzerklärung wurden weitere organisatorische und sicherheitstechnische 
Maßnahmen umgesetzt. Hierzu zählen insbesondere: 

• die Einführung eines Sicherheitsdienstes, der seit Juli 2025 täglich in den Stadthäusern 
Konrad-Adenauer-Platz und An der Gohrsmühle eingesetzt ist, 

• organisatorische Anpassungen in einzelnen Bereichen, u. a. das Abhängen von Na-
mensschildern in Fluren/Abteilungen, um Mitarbeitende besser zu schützen, 

• die Nutzung von Vorfalldokumentationen über das Portal „Unfallmeldungen“, um Ge-
walt- und Bedrohungssituationen systematisch zu erfassen und intern auswertbar zu 
machen, 

• der Einsatz einer Alarmierungssoftware („NetAlarmPro“) an Bildschirmarbeitsplätzen, 
insbesondere in Bereichen mit Bürgerkontakt, um in Bedrohungssituationen schnell 
und niedrigschwellig Alarm im Netzwerk auslösen zu können. 

Ergänzend wurden Führungskräfte durch Hilfen/Handreichungen unterstützt, um Gewaltprä-
vention strukturiert zu verankern.  

Seit 2025 erfolgt ergänzend eine statistische Erfassung gemeldeter Vorfälle im Zusammen-
hang mit Gewalt und Bedrohung. Im Berichtsjahr wurden 13 Vorfälle dokumentiert. Auffällig ist 
hierbei, dass insbesondere der Fachbereich 5 (Jugend und Soziales) sowie der Fachbereich 
10 (Feuerwehr) von gemeldeten Ereignissen überdurchschnittlich betroffen waren. 
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Die Erfahrungen aus dem Jahr 2025 zeigen, dass der problematische Umgangston gegenüber 
der Verwaltung weiterhin eine relevante Herausforderung darstellt. Die umgesetzten Maßnah-
men sind wichtige Schritte zur Prävention und zum Schutz der Beschäftigten. Gleichzeitig 
bleibt die fortlaufende Sensibilisierung, Dokumentation, Schulung und organisatorische Wei-
terentwicklung weiterhin notwendig, um Mitarbeitende langfristig zu entlasten und ein respekt-
volles Miteinander im Bürgerkontakt zu gewährleisten. 
 
 
7.2. Im Berichtszeitraum gewonnene strukturelle Erkenntnisse 
 
Spannungsfeld Digitalisierung und Akzeptanz 

In zahlreichen Anliegen wurde ein höherer Digitalisierungsgrad der Verwaltung gefordert, ins-
besondere im Hinblick auf Effizienz, Transparenz und Nutzerfreundlichkeit. Gleichzeitig zeigte 
sich bei der Umsetzung konkreter digitaler Maßnahmen vereinzelt Widerstand in der Bürger-
schaft. Dies wurde beispielsweise im Zusammenhang mit der Nutzung oder Umstellung tech-
nischer Systeme wie den digitalen Parkscheinautomaten deutlich. Die Rückmeldungen ver-
deutlichen einen bestehenden Zielkonflikt zwischen dem Wunsch nach digitalen Angeboten 
und der Akzeptanz einzelner Veränderungen im Alltag. 

Unterschiedliche Zufriedenheit je nach Kommunikationsweg 

Aus den Rückmeldungen lässt sich erkennen, dass Bürgerinnen und Bürger bei einer Kontakt-
aufnahme per E-Mail oder über digitale Formulare häufiger eine zufriedenstellende Bearbei-
tung ihres Anliegens wahrnehmen als bei telefonischen Anfragen. Gründe hierfür liegen unter 
anderem in eingeschränkter telefonischer Erreichbarkeit und zeitlichen Engpässen. Die Be-
obachtung verdeutlicht die wachsende Bedeutung schriftlicher und digitaler Kommunikations-
wege. 

Schulwegsicherheit als dauerhaftes Anliegen 
 
Anliegen zur Verkehrssicherheit im Umfeld von Schulen nahmen im Berichtsjahr erneut einen 
breiten Raum ein. Schulwege werden von Eltern, Kindern und Anwohnenden zunehmend als 
unsicher wahrgenommen. Die Beschwerden betreffen sowohl konkrete Verkehrssituationen 
als auch den Wunsch nach schnell umsetzbaren Maßnahmen. Die Thematik bleibt damit ein 
zentrales Handlungsfeld, das kontinuierlich geprüft und weiterentwickelt wird. 
 
Zunehmende Ablehnung von Feuerwerken 
 
Ein wiederkehrendes Thema im Berichtsjahr war die kritische Haltung gegenüber privatem 
Feuerwerk. Die Rückmeldungen reichten von Lärm- und Umweltbelastungen bis hin zu Sicher-
heits- und Tierschutzaspekten. Die steigende Anzahl entsprechender Anregungen zeigt, dass 
sich gesellschaftliche Erwartungen und Sensibilitäten in diesem Bereich verändern. 
 
Zustand und Entwicklung von Schulgebäuden 
 
Im Berichtsjahr 2025 erreichten das Zentrale Beschwerdemanagement vermehrt gebündelte 
Rückmeldungen von Eltern zu baulichen Zuständen, Sanierungsbedarfen und Entwicklungs-
prozessen an Schulen im Stadtgebiet. 
Die Anliegen bezogen sich insbesondere auf die Nachvollziehbarkeit von Planungsständen, 
zeitliche Abläufe sowie auf die Abstimmung zwischen Neu- und Bestandsbauten. 
Die Rückmeldungen zeigen, dass Eltern eine frühzeitige und transparente Kommunikation zu 
komplexen Schulbauvorhaben erwarten, insbesondere dann, wenn politische Beschlüsse be-
reits gefasst wurden, einzelne Bauabschnitte jedoch zeitlich versetzt umgesetzt werden. 
Gleichzeitig wird deutlich, dass vergabe-, bau- und denkmalrechtliche Rahmenbedingungen 
sowie haushaltsrechtliche Vorgaben die Planungs- und Umsetzungsprozesse maßgeblich be-
einflussen. 
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Die Beschwerden verdeutlichen damit weniger einen grundsätzlichen Dissens über die Ziel-
setzung der Schulentwicklung, sondern vielmehr den hohen Informations- und Abstimmungs-
bedarf der Schulgemeinschaften bei langfristigen und mehrstufigen Bauvorhaben. 
 
 
7.3. Dauerbrenner 

Im Laufe der Jahre, welche das ZBM in der jetzigen Form existiert, haben sich verschiedene 
Kritikpunkte/Probleme als ständige Begleiter entwickelt.  

- Forderungen nach mehr Geschwindigkeits- und Parkverstoßkontrollen: Forderungen 
nach verstärkten Kontrollen sowie konsequenterem Einschreiten. 

- Forderungen nach 30’er Zonen: Wiederkehrende Wünsche nach Ausweisung zusätzlicher 
Tempo-30-Bereiche, insbesondere im Wohnumfeld und an Schulwegen. 

- Parkraumsituation: Parkplatzmangel in zunehmend mehr Bereichen, verbunden mit 
Forderungen nach Anlieger-frei-Straßen, Anwohnerparkregelungen und verstärkter 
Überwachung. 

- Wilde Müllablagerungen: Beschwerden über illegale Müllentsorgung sowie nicht ausrei-
chend geleerte Containerstandorte. 

- Straßenreinigung und Winterdienst: Anhaltende Unzufriedenheit mit 
Reinigungsintervallen und Räumleistungen, insbesondere bei besonders schwierigen 
winterlichen Wetterverhältnissen (starker Schneefall/Blitzeis) ist die Herausforderung 
deutlich höher. 

- Lärm- und Ordnungsthemen: Wiederkehrende Beschwerden zu Ruhestörungen, 
Aufenthalten im öffentlichen Raum und Nutzungskonflikten. 

- Zustand und Weiterentwicklung von Schulgebäuden: Wiederkehrende Anliegen von 
Eltern zu baulichen Zuständen, Sanierungsbedarfen und zur Transparenz von Planungs- 
und Umsetzungsprozessen bei Schulbauvorhaben. 

- Steuerliche Belastungen: Wiederkehrende Beschwerden zur Einführung oder 
Anpassung kommunaler Steuern (u. a. Beherbergungssteuer, Grundsteuer), häufig 
verbunden mit formellen Widersprüchen. 

- Beschwerden wegen unterlassenem privatem Rückschnitt: Häufige Beschwerden 
über nicht zurückschnittene Hecken und überhängende Bepflanzungen auf 
Privatgrundstücken, die in den öffentlichen Verkehrsraum hineinragen. Die Bürgerinnen 
und Bürger erwarten hierbei eine Aufforderung durch das Ordnungsamt. 

- Forderungen zur Aufhebung von Bußgeld- und Verwarnungsverfahren durch den 
BM:  in diesen Fällen ist regelmäßig zu erläutern, dass rechtmäßig erlassene Bescheide 
nach rechtlicher Prüfung nicht zurückgenommen werden können. 
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8. Fazit aus den Erfahrungen dieses Jahres 

Das Jahr 2025 hat erneut verdeutlicht, dass das ZBM eine zentrale Schnittstelle zwischen 
Bürgerschaft, Verwaltung und Politik darstellt. Die Vielzahl und Vielfalt der eingegangenen 
Anliegen zeigt, dass das ZBM von den Bürgerinnen und Bürgern als verlässliche Anlaufstelle 
wahrgenommen wird – sowohl bei konkreten Beschwerden als auch bei Informations-, Orien-
tierungs- und Unterstützungsbedarfen. 

Die Auswertung der Anliegen macht deutlich, dass viele Themen auch im Berichtsjahr 2025 
dauerhaft präsent geblieben sind. Gleichzeitig zeigt sich, dass Beschwerden häufig weniger 
aus der Ablehnung einer Entscheidung entstehen, sondern vielmehr aus Unsicherheiten, feh-
lender Transparenz oder ausbleibenden Rückmeldungen. Eine klare, nachvollziehbare und 
zeitnahe Kommunikation wirkt hierbei in vielen Fällen deeskalierend. 

Zunehmend wird das ZBM auch als vermittelnde Stelle in komplexen oder emotional gepräg-
ten Situationen in Anspruch genommen. Insbesondere bei sozialen Fragestellungen, Mobili-
tätsthemen oder bei unklaren Zuständigkeiten übernimmt das ZBM eine wichtige Lotsen- und 
Koordinationsfunktion innerhalb der Verwaltung. 

Trotz begrenzter personeller und organisatorischer Rahmenbedingungen konnten die Anlie-
gen der Bürgerinnen und Bürger in der überwiegenden Zahl der Fälle sachgerecht bearbeitet 
und an die zuständigen Stellen weitergeleitet werden. Die Zusammenarbeit mit den Fachbe-
reichen erwies sich dabei als wesentlich für eine zielführende Bearbeitung. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass das ZBM auch im Jahr 2025 einen wichtigen Beitrag 
zur Transparenz, zur Verständigung zwischen Verwaltung und Bürgerschaft sowie zur konti-
nuierlichen Weiterentwicklung interner Abläufe geleistet hat. Die gewonnenen Erkenntnisse 
bilden eine belastbare Grundlage, um bestehende Herausforderungen weiterhin konstruktiv 
zu begleiten und den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern fortzuführen. 
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Anlage: Statistiken und Grafiken 
 

Anliegen Art 
      

 

  
2022 2023 2024 

 
2025 

Beschwerde 
357 437 418 357 

Eingabe 
148 149 186 162 

Dienstaufsichtsbeschwerde 
28 25 18 20 

§24 GO  
19 18 13 17 

Lob und Dank  
14 10 9 23 

Petition 
0 0 2 2 

Kommunalaufsichtsbeschwerde in  
Bearbeitung durch das ZBM 0 0 3 4 

Fachaufsichtsbeschwerde 
2 5 2 3 

Summe 
568 644 651 588 
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260

124

78

41

32

26
27

Anlass 2025

Missstand Einfache Meldung

Unzufriedenheit mit der Entscheidung Umgang mit Bürgern

schlechte Erreichbarkeit Bearbeitungsdauer

Keine Rückmeldung bzw. Zwischenmeldung

Anlass 
      

 

  
2022 2023 2024 2025 

Missstand 
230 280 315 260 

Einfache Meldung 
139 128 109 124 

Unzufriedenheit mit der Entscheidung 

100 110 107 78 

Umgang mit Bürgern 
50 47 52 41 

schlechte Erreichbarkeit 
8 7 21 32 

Bearbeitungsdauer 
17 47 33 26 

Keine Rückmeldung bzw. Zwischenmel-
dung 

24 25 14 27 

Summe 
568 644 651 588 
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Eingangsart 

      

 

  

2022 2023 2024 2025 

E-Mail 

214 281 230 210 

Internet 

184 243 252 261 

Brief/Fax 

98 75 43 28 

Telefon 

37 24 116 85 

Bürgersprechstunde 

33 18 5 0 

Persönlich 

2 3 5 4 

Summe 

568 644 651 588 
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Anmerkung: Im FB 7 ist der Bauhof und der Abfallwirtschaftsbetrieb verortet, die beispielsweise rund 400 km Stra-
ßen in Stand halten sowie regelmäßig 35.000 Mülltonnen leeren, sodass die Beschwerden in Relation zu dem 

vorliegenden Massengeschäft gesetzt werden sollten. 
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2022 2023 2024 2025 

FB 1 
1 4 0 0 

FB 2 
19 17 3 12 

FB 3 
155 168 142 118 

FB 4 
16 13 12 8 

FB 5 
35 46 66 43 

FB 6 
55 49 98 74 

FB 7 
151 230 222 246 

FB 8 
72 49 44 56 

FB 9 
7 7 8 6 

FB 10 
8 3 3 2 

Sonstige Interne 
11 20 24 9 

Externe  
30 31 23 14 

Summe 
568 644 651 588 
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